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1. Historischer Überblick 
1.1 Die Artikel des IMF aus 1944 
1.1.1 Einschlägige Zwecke des Fonds 

Artikel 1 der Urfassung der Artikel des IMF 
(im Folgenden IMF-A 1944)1 sah die folgen-
den Zwecke des Fonds vor: 

 

 
Schon der Zweck (I) wies mit seiner Bezug-
nahme auf die monetäre Zusammenarbeit 
unter den Mitgliedern auf die völkerrechtli-
che Tatsache hin, von der später auch in 
sogleich zu diskutierenden Resolutionen 
der UNGA die Rede sein würde, nämlich 
die völkerrechtliche Einheit der Volkswirt-
schaften der Mitglieder der internationa-
len Gemeinschaft. 
Zweck (II) hat das balancierte, mithin aus-
geglichene Wachstum des Welthandels 
im Auge und zielt damit auf den sozial- und 
friedenspolitisch so dringlichen Ausgleich 
zwischen dem globalen Norden und dem 
globalen Süden ab. 
Zweck (IV) stößt ins selbe Horn wie Zweck 
(I), indem er von einem demnach einheitli-
chen, wenn auch multilateralen System 
von Zahlungen unter den Mitgliedern 
spricht. 
Auch Zweck (V) lässt eine solche Einheit 
als vorausgesetzt erkennen, wenn er 
(auch) die internationale Blüte der Wirt-
schaft vor nationaler Zuflucht zu, diese 
schädigenden Maßnahmen schützen will. 
Der Zweck (VI) schließlich bedeutet Glei-
ches, wenn er die Dauer und Intensität von 

 
1 2 UNTS, 40. 
2 A/RES/3201(S-VI). 

Ungleichgewichten in internationalen Zah-
lungsbilanzen der Mitglieder drosseln will. 

1.1.2 Die Einheit der Volkswirtschaften der Mitglie-
der der internationalen Gemeinschaft als 
eine Grundlage des Völkerrechts 
Um diesem Gegenstand dokumentarisch 
auf den Grund zu gehen, müssen wir einen 
Zeitsprung in die frühen 70er-Jahre des 20. 
Jahrhunderts machen. 
In ihrer Resolution 3201(S-VI)2, Declara-
tion on the Establishment of a New Inter-
national Economic Order, vom 1. Mai 
1974, gab die UNGA eine bezügliche Erklä-
rung ab, aus der hier wie folgt kommentie-
rend auszugsweise zitiert werden soll, um 
darzutun, dass damit (und mit der zugleich 
angenommenen A/RES/3202(S-VI)3, Pro-
gramme of Action on the establishment of 
a New International Economic Order) die 
Grundlage für ein Verständnis der Volks-
wirtschaften der Mitglieder der internatio-
nalen Gemeinschaft als Einheit umfas-
send gelegt wurde: 

 
An den hier kritisierten Umständen, die auf 
die Imbalance des Welthandels und somit 
jene der sozialen Entwicklung direkt ein-
wirken, hat sich bis heute zwar nichts We-
sentliches geändert, doch vermag dies 
nicht an der konstituierten rechtlichen 
Verfassung solcher volkswirtschaftlichen 
internationalen Einheit zu rütteln. 
Die orange Hervorhebung soll mit jener un-
ten, bei Punkt 4(a) noch näher erörtert wer-
den. 

3 A/RES/3202(S-VI). 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202/v2.pdf
http://www.undocs.org/A/RES/3201(S-VI)
http://www.undocs.org/A/RES/3202(S-VI)
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Auch die hier dargestellten Zusammen-
hänge und Wirkungen haben an Aktualität 
nichts eingebüßt. 
Im Mittelteil des Punktes 3. ist die Einheit 
der Weltwirtschaft und mit ihr der interna-
tional community angesprochen, welche 
auch die Unentgeltlichkeit des Bezugs und 
der Einlösung der SDR des IMF rechtfertigt, 
was zu beweisen, den Kern dieser Arbeit 
darstellt. 
Indem im oben zitierten Punkt 1. aus-
drücklich die Rede von Völkern (Ethnien) 
und Nationen ([bisweilen auch mehrere] 
Ethnien ein und desselben Staates) ist, 
während es hier nur all peoples heißt, er-
hellt, dass damit in der Tat die Ethnien des 
Planeten gemeint sind, sodass einer voll-
ständigen Selbstbestimmung eines jeden 
Volks das Wort geredet ist; was freilich zu 
einer Vielzahl von neuen Staaten führt, die 
allesamt unter dem Dach der UNO organi-
siert und betreffs ihrer wirtschaftlichen 
Aktivitäten der ISA unterstellt sein sollen, 
was erneut auf diese Einheit hinwirkt. 

 

 
Das Prinzip der Kollektivität in Sachen Ent-
scheidung über wirtschaftliche Probleme 
der Welt ist im ISA-Regime verwirklicht, in-
dem die Assembly als generelles Hauptor-
gan alle Mitglieder der UNCLOS umfasst 
und ihnen Sitz und Stimme gibt. Dabei 
sorgt das Enterprise für die Befriedigung 
der besonderen Interessen der sich entwi-
ckelnden Länder. 
Der Wortlaut der litera (e) lässt dem Ver-
ständnis Raum, wonach mit its natural 
ressources jene gemeint sind, deren Erfor-
schung, Ausbeutung und Nutzung dem 
Staat durch die Bewilligung seines plan of 
work seitens der ISA zugeteilt worden sind; 
während alle Staaten kollektiv die rechtli-
che Macht über den Planeten und seine 
Ressourcen innehaben. 
Das genannte Enterprise sorgt u. a. auch 
dafür, dass die sich entwickelnden Länder 
für deren Jahrhunderte lange Ausbeutung 
entschädigt werden und ein bezüglicher 
Interessenausgleich vorgenommen wird. 
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Dass litera (g) am Ende von der, zu unter-
bleibenden Beeinträchtigung der Souverä-
nität der Gaststaaten spricht, legt nahe, 
dass (auch) die Sitzstaaten der transnatio-
nalen Unternehmen verpflichtet sein sol-
len, solche Regeln und Überwachung vor-
zukehren, was desgleichen für die ange-
sprochene Einheit steht. 
Dass in litera (h) orange hervorgeho-
bene regain räumt mit der grässlich stupi-
den Mär auf, dass insbesondere die Völker 
Afrikas gleichsam zu keinen ökonomi-
schen Aktivitäten taugten: denn die Rede 
ist vom Wiedergewinnen, was zugleich 
auf die kulturell zerstörerische Kolonisa-
tion durch die Industriestaaten hinweist. 
Litera (i) ist aufgrund ihrer breiten Textie-
rung auch auf die heutigen, bereits „in die 
Unabhängigkeit entlassenen“ Entwick-
lungsländer anwendbar, worauf desglei-
chen das Enterprise Bedacht nimmt. 
Auch der Inhalt der litera (j) ist im ISA-Re-
gime ausführlich reglementiert. 

 

 
Die bevorzugende und nicht-reziproke Be-
handlung, die in litera (n) rücksichtlich 
sich entwickelnder Länder eingefordert 
wird, spiegelt sich im Hof der einer rechts-
konformen Auslegung des like im Artikel 1 
GATT 1994 unterzogenen Bedeutung wi-
der; desgleichen selbstredend in der Un-
entgeltlichkeit der SDR. 
Auch die Inhalte der literae (o) und (p) wei-
sen auf die zuvor angesprochene Einheit 
der internationalen Gemeinschaft hin, an 
deren Errungenschaften teilzuhaben, ein 
jedes Volk berechtigt ist, haben doch ins-
besondere auch die sich entwickelnden 
Länder durch Enthaltsamkeit und Duldung 
all der Unterdrückung zu der technologi-
schen Entwicklung beigetragen. 
In Konformität mit Artikel 26 UN-Charta 
legt litera (r) fest, dass Ressourcen aus-
schließlich in die Entwicklung fließen sol-
len, was von der Waffenproduktion nicht 
behauptet werden kann, hindert sie doch 
durch von ihr ausgehende Unterdrückung 
jedwede Entwicklung und fördert sie doch 
nachgerade die Degeneration und unter-
gräbt sie doch außerdem die hier disku-
tierte Einheit, indem sie usurpierte Hege-
monien perpetuiert. 
Die in der Literatur bisweilen vertretene 
Ansicht, die Bemühungen der UNGA aus 
1974 um eine neue wirtschaftliche Welt-
ordnung seien im Sand verlaufen, ist daher 
Lügen zu strafen. 
Die Einbeziehung des trocken liegenden 
Landes und seiner Ressourcen in den Be-
griff des Area nach UNCLOS, als eine der 
Grundvoraussetzungen für die 
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Praktikabilität der Welteinheit, ist völker-
rechtliches Programm seit dem WK II stets 
gewesen und im Übrigen geltendes Recht, 
wie ich andernorts4 gezeigt habe. 
Was die oben angesprochene Einheit der 
Volkswirtschaften der internationalen Ge-
meinschaft anlangt, hat die UNGA übri-
gens bereits in ihrer Resolution 
2626(XXV)5, International Development 
Strategy for the Second United Nations 
Development Decade, vom 24. Oktober 
1970, eine ähnliche und sogar noch präzi-
sere Anmerkung getroffen: 

 
1.1.3 Das Recht auf Erwerb von Fremdwährung als 

wesentliches Recht nach den IMF-A 1944  
Um die hochverräterische Manier usur-
piert mächtiger Handelsnationen des 
Westens, die nationalen Währungen der 
Staaten des globalen Südens als nicht 
konvertibel zu brandmarken, zu bekämp-
fen, räumten die IMF-A 1944 den Mitglie-
dern des Fonds das Recht ein, fremde 
Währungen (anderer Mitglieder) gegen die 
Zahlung mit eigener Währung zu erwerben. 
Andererseits unterstützten die IMF-A 1944 
diese Manier auch selbst, indem sie an 
mehreren Stellen kritiklos von convertible 
currencies spricht, was ein Gegenteil im-
plizieren muss; so etwa in Artikel V/7/b.  
Dieses Recht auf Erwerb von fremden 
Währungen war demnach mehrfach be-
schränkt; dazu bestimmte Artikel V/3 IMF-
A 1944, was folgt. 

 

 
4 https://arthurlambauer.blog/wp-content/up-
loads/2022/03/2020-das-isa-regime-der-unclos.pdf.  

Erstens musste das erwerbswillige Mit-
glied nachweisen, dass es die fremde 
Währung benötigt, um laufende Zahlun-
gen zu leisten, die konform mit den Arti-
keln des IMF sind. 
Zweitens durfte die gewünschte Währung 
in den Beständen des Fonds nicht knapp 
sein. 
Und, ganz wesentlich, drittens durfte der 
gewünschte Erwerb die Bestände des 
Fonds an eigener Währung des erwerbs-
willigen Mitglieds um nicht mehr als 25% 
erhöhen, was eine ganz empfindliche 
Schranke vor allem für die Entwicklungs-
länder des globalen Südens darstellte. 

1.2 Erste Reformbestrebungen 
1.2.1 Die Bestrebungen der UNGA 

Zwar wurden fonds-intern schon vorher 
Stimmen laut, die nach einer Ausweitung 
der Fazilitäten des Fonds sannen, doch ein 
offizielles Einläuten der Reform von 1968 
erfolgte mit der UNGA-Resolution 2208 
(XXI)6, International monetary reform, vom 
17. Dezember 1966, die da vollinhaltlich 
lautet: 

 

 

5 A/RES/2626(XXV). 
6 A/RES/2208(XXI). 

https://arthurlambauer.blog/wp-content/uploads/2022/03/2020-das-isa-regime-der-unclos.pdf
https://arthurlambauer.blog/wp-content/uploads/2022/03/2020-das-isa-regime-der-unclos.pdf
http://www.undocs.org/A/RES/2626(XXV)
http://www.undocs.org/A/RES/2208(XXI)
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Die UNGA bezieht sich im PP1 ihrer zitier-
ten Resolution auf einen Bericht7 der 
UNCTAD; dazu ist im Folgenden weiter 
auszuholen: 
Mit ihrer Resolution 1785 (XVII)8, vom 8. 
Dezember 1962 ummantelte die UNGA die 
vom UNECOSOC in dessen Resolution 
917 (XXXIV)9 getroffene Entscheidung, 
eine United Nations Conference on Trade 
and Development (später bekannt als 
UNCTAD) einzuberufen. 
Unter den von ihrer ersten Konferenz 1964, 
in Genf, angenommenen Empfehlungen10 
der UNCTAD findet sich jene mit dem Kür-
zel A.IV.18, die auszugsweise lautet, wie 
folgt: 

 

 
Der versierte Leser tut sich nicht schwer, 
aus diesem Exzerpt die Beschreibung ei-
ner ganz zentralen Problematik 

 
7 TD/B/32. 
8 A/RES/1785(XVII). 

herauszulesen, welche den in Entwick-
lungsländern unternommenen Welthan-
del betrifft, und darin besteht, dass die In-
dustriestaaten in Zusammenarbeit mit de-
ren Industrieunternehmen solchen Han-
del steuern und durch unsittliche Machen-
schaften (adverse movements) dafür sor-
gen, dass nur ein kleiner Teil des Wertes 
der aus Entwicklungsländern exportierten 
Güter in deren Kassen landet. 
Zur Abhilfe dessen wurde somit dabei ins 
Auge gefasst, im Rahmen des IMF ein 
neues Long-Term-Schema (Punkt I. Objec-
tive) einzurichten, dessen Prinzip (Punkt II. 
Principles) insbesondere darin bestand, 
dass die darin erteilte Hilfe zu concessio-
nal terms erfolgt.  
Ein Blick in das SOED (1959) liefert Folgen-
des: 

 

 
Und zu grant finden wir in derselben 
Quelle: 

9 E/RES/917(XXXIV). 
10 E/CONF.46/141(Vol.I), 52. 

http://www.undocs.org/TD/B/32
http://www.undocs.org/A/RES/1785(XVII)
http://www.undocs.org/E/RES/917(XXXIV)
http://www.undocs.org/E/CONF.46/141(Vol.I)
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Daraus ist leicht ersichtlich, dass die fi-
nanzielle Hilfeleistung im Rahmen des 
neuen Schemas konzessionell, mithin al-
lenfalls gegen Gebühren, sonst aber un-
entgeltlich, und vor allem: nicht zu erstat-
ten, also nicht in der Form eines rückzahl-
baren Kredites erfolgen sollte. 
Derselbe Gedanke, welcher ja aus der 
Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit folgt, 
die, wie oben umrissen: unrechtmäßig, er-
zielten Gewinne der Industriestaaten zu-
gunsten der Entwicklungsländer zu einem 
gerechten Teil abzuschöpfen, wurde be-
reits zuvor vom Committee III des GATT 
1947, einer Einrichtung der Mitgliedstaa-
ten des GATT 1947, erzielt; in dessen Spe-
cial Report aus September 196111 steht u. 
a., was folgt, zu lesen: 

 
11 L/1557. 

 

 
Hierbei, namentlich unter dem zitierten 
Punkt 3., fällt auf, dass nach dem rot mar-
kierten Teil des Zitats, und also vor dem in 
Orange markierten Teil desselben kein Bei-
strich steht, was den letzteren sich auf das 
applied beziehen lässt, und nicht auf das 
examine! Diese im Mindesten unklare For-
mulierung hätte leicht vermieden werden 
können, wenn der gesamte orange mar-
kierte Teil zwischen das should und das 
examine des roten Teils gesetzt worden 
wäre. Eine solche Verschachtelung nimmt 
das Committee sogleich im nachfolgen-
den Punkt 4. vor und zeigt damit still-
schweigend die Absicht auf, die dem gan-
zen zugrunde lag und auch daraus hervor-
geht, dass im letzten Satz des Punktes 3. 
von einer einstimmigen Annahme der zu-
vor zitierten Empfehlung und davon die 
Rede ist, dass sie das Committee (gleich-
wohl!) in den nachfolgenden Berichten je 
wiederholt hat. 
Zu examine findet sich bei SOED (1959), 
was folgt: 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/GG/L1799/1557.PDF&Open=True
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Daraus ergibt sich, dass die oben rot und 
orange markierte Empfehlung des Com-
mittee III nur dahin zu verstehen sein 
konnte, dass, wie von mir schon vor Jahren 
bemerkt, die von den Industriestaaten auf 
die, aus Entwicklungsländern importierten 
Güter erhobenen Zölle und Abgaben an die 
letzteren abzuführen seien. 
In ihrer A/RES/2208(XXI) vom 17. Dezem-
ber 1966 stellt die UNGA schließlich den 
Konnex zwischen diesen Arbeiten und der 
von ihr darin angestoßenen Reform des In-
ternationalen Monetären Systems her, in-
dem sie im bezüglichen operativen Punkt 
2. 

 
Die Folge all dessen liegt in der mit Reso-
lution 23-512 des Board of Governors des 
IMF 1968 angenommenen SDR-Facility, 
über deren (mit dem oben Erörterten im 
Wesentlichen übereinstimmenden) Inhalt 
ich andernorts bereits gearbeitet habe. 
Der IMF hat diese Facility aber zu einer Kre-
ditlinie (satzungswidrig!) umfunktioniert, 
anstatt sie, also die Special Drawing 
Rights, als international-rechtliches Wert-
papier zu behandeln, welches (insbeson-
dere) an Entwicklungsländer gegen ge-
ringe Gebühren mit dem Zweck ausgege-
ben würde, es bei den Industriestaaten ge-
gen (konvertible) Devisen einzutauschen, 
mithin exakt jenen Effekt zu erzielen, der 
oben als Abschöpfung der unrechtmäßi-
gen Gewinne bezeichnet wurde und auf-
grund der erörterten Einheit der 

 
12 S.293 bzw. Annex, S. 154. 

Volkswirtschaften der internationalen Ge-
meinschaft zu rechtfertigen ist. 
Dass dies nicht so gehandhabt wurde, er-
öffnet Haftungen des IMF, für die seine Mit-
glieder, also vor allem die Industriestaa-
ten, zur ungeteilten Hand einzustehen ha-
ben. 
Das oben Herausgearbeitete belegt gut, 
dass die gesamte Weltwirtschaft, fußt sie 
doch auf Ressourcen, die allen eigen sind, 
völkerrechtlich als Einheit aufgefasst wird, 
die auch dazu führen muss, dass am er-
wirtschafteten Geld, als bloßem Mittel 
zum Zweck, Gemeineigentum aller Volks-
wirtschaften besteht; sodass jede solche 
bei Bedarf auf die Mittel einer anderen sol-
chen zurückgreifen kann, ohne dafür mehr 
als eine Gebühr bezahlen zu müssen, die 
dafür gegeben wird, dass eine völkerrecht-
liche Institution, der IMF, darüber wacht, 
dass hier nichts aus den Fugen gerät. 

1.2.2 Die Erste Reform der IMF-A 1944 aus 1968 
Mit seiner Resolution 22-813, Establish-
ment of a Facility Based on Special Draw-
ing Rights in the Fund and Modifications in 
the Rules and Practices of the Fund, vom 
29. September 1967 nahm der IMF-Board 
of Governors (BoG) Grundsätze an, nach 
denen die neue Fazilität im Rahmen einer 
Änderung der IMF-A 1944 als SDR-Fazilität 
ausgearbeitet werden sollte. 
Im Abschnitt V./1. und 2. des Anhanges, 
OUTLINE OF A FACILITY BASED ON SPE-
CIAL DRAWING RIGHTS IN THE FUND, die-
ser Resolution heißt es, wie folgt: 

 
Aus Punkt 1(a) ergibt sich klar und deut-
lich, dass Gegenstand der Ausnutzung der 
SDR ein Austausch ihrer selbst gegen kon-
vertible Währung des Empfängers sein 

13 S. 271. 

https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781475565720/9781475565720.xml?rskey=8txPRU&result=1
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781616351809/9781616351809.xml?rskey=qm8U5E&result=1
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781475565386/9781475565386.xml?rskey=506IWO&result=9
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sollte, wobei Punkt 2. von der Pflicht des 
Empfängers spricht, seine Währung (ge-
gen Übergabe von entsprechenden SDR) 
herauszugeben. 
Aus dem Absatz (a) des nachfolgend zitier-
ten Punktes 3. des Anhanges ergibt sich 
konkludent, dass auch Entwicklungslän-
der (mit großen Reserven eigener Wäh-
rung, aber schlechten Zahlungsbilanzen) 
Adressat solcher Tauschgeschäfte sein 
konnten und sollten, was der Stärkung de-
rer (vormals nicht konvertiblen) Währun-
gen sehr beitrüge. Dies wird von dem des-
gleichen nachfolgend zitierten Abschnitt 
VIII/Punkt 2.(b) bestätigt, indem dort die 
Rede davon ist, dass Teilnehmer SDR, die 
ihnen (vom Fonds) zugeteilt wurden, oder 
die sie erworben haben, derart nutzen kön-
nen. 

 
=“= 

 
In einem doch deutlichen Bruch der 
Grundsätze, wie sie oben zu den UNCTAD-
Papieren erörtert wurden, sieht der Ent-
wurf der Resolution 22-8 in seinem Ab-
schnitt VI/Punkt (a) die Zahlung von, wenn 
auch moderaten, Zinsen vor, wie folgt: 

 
14 Siehe eine konsolidierte Fassung derselben hier! 

 
Dies widerspricht dem Grundsatz der Un-
entgeltlichkeit, wie ihn die Experten der 
UNCTAD postuliert und die UNGA bestä-
tigt haben. Immerhin jedoch können sol-
che Zinsen insbesondere für entwickelte 
Industriestaaten einen Anreiz dafür bieten, 
ihre ihnen zugeteilten SDR an Entwick-
lungsländer gegen deren nationale Wäh-
rungen tatsächlich und rasch abzugeben, 
sodass sie als zweckmäßig toleriert wer-
den können. 
Im Übrigen ist diesem Entwurf nicht zu ent-
nehmen, dass für die Zuteilung der SDR an 
einen Teilnehmer von diesem, abgesehen 
von solchen Zinsen, irgendeine substanzi-
elle Gegenleistung zu erbringen sein 
sollte. 

1.2.3 Inkonsistenzen in Resolution 23-5 bei der 
Umsetzung von Resolution 22-8 
Der gerade vorhin zitierte Abschnitt VI (a) 
des Anhanges zur Resolution 22-8 sah 
eine direkte und unmittelbare, eintrei-
bende Umlegung der Kosten der, für das 
Halten von SDR and die Holder zu leisten-
den, Zinsen auf die Teilnehmer im Verhält-
nis zu deren kumulativen Netto-Bestän-
den an SDR vor. Damit erhielte die Leis-
tung von Zinsen an sie durch den Fonds 
eine gegenteilige Wirkung, welche, wie 
oben ausgeführt, zum artikel-konformen 
Einsatz von SDR animieren und so maß-
geblich zum Funktionieren der SDR-Fazili-
tät im Sinne der Zwecke des Fonds beitra-
gen konnte. 
Allein, die Umsetzung dieser Vorgabe wich 
davon wesentlich ab! Artikel XXVI, Ab-
schnitt 4 der IMF-A des angenommenen 
Amendments (Resolution 23-5, Annex; im 
Folgenden IMF-A 1968)14 sah demgegen-
über nämlich vor, was folgt: 

 
Der darin zitierte Artikel XXII, Abschnitt 2 
der IMF-A 1968 lautet: 

https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781451979275/ch016.xml
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Mit der darin nur mehr vorgesehenen allge-
meinen und nicht individuell vorgenom-
menen Schätzung der Ausgaben war die 
vorhin erläuterte Umlegung tendenziell 
verwässert worden, indem diese Regelung 
jene Teilnehmer unter den Industriestaa-
ten benachteiligt, welche ohnehin Ge-
brauch von den SDR machen. 
Zumal die Kapazität des möglichen Einsat-
zes von ihnen zugeteilten SDR für Entwick-
lungsländer aufgrund deren geringerer 
Quote begrenzt war und eher bescheiden 
ausfiel, hing das Gelingen des Ausgleichs 
von Reserven hin zu jenen maßgeblich da-
von ab, ob und in welchem Ausmaß In-
dustriestaaten deren zugeteilte SDR gegen 
Fremdwährungen der Entwicklungsländer 
tauschen würden, womit nämlich, wie be-
reits angesprochen, die letzteren an Kon-
vertibilität und somit mittelbar auch an 
volkswirtschaftlichem Gewicht stark zule-
gen würden, was zu einer stetig steigenden 
Anpassung deren Beteiligungsquote am 
IMF führen und allein der Einheit der Volks-
wirtschaften Rechnung tragen konnte, wie 
dies auch aus dem einleitenden State-
ment hervorgeht, das in einem Bericht15 
des Research Department des Sekretari-
ats des IMF an den BoG aus 1969 implizit 
zu lesen steht: 

 
2. Das Wesen der SDR des IMF in der Fas-

sung von 1968 
2.1 Grundsätzliches 
2.1.1 Das Special Drawing Account 

Absätze (ii) und (iii) des Einführungsarti-
kels der IMF-A 1968 lauten: 

 
Indem hier die Teilnahme an einem Konto 
für Sonderziehungsrechte vorgesehen 
wird, von welchem aus die solche Sonder-
ziehungsrechte betreffenden Transaktio-
nen getätigt werden sollen, wird abermals 

 
15 SM/69/72, Annex. 

die Einheit der Weltwirtschaft verdeut-
licht, sehen doch diese Transaktionen, wie 
zu zeigen sein wird, den obligatorischen 
Zugriff insbesondere der Entwicklungslän-
der auf die Währungsreserven der Indust-
riestaaten vor. 
Wir wenden uns nun den im Abschnitt K 
des Annexes zur Resolution 23-5 vorgese-
henen neuen Artikel XXI bis XXXII der IMF-
A 1968 zu, deren hauptsächlicher Rege-
lungsgegenstand die Vorschriften über 
und um das Konto der Sonderziehungs-
rechte sind. 
Laut Artikel XXII Abschnitt 1 IMF-A 1968 
werden [a]ll operations and transactions 
involving special drawing rights […] con-
ducted through the Special Drawing Ac-
count. 
Die Ausnahme nach Abschnitt 2 dessel-
ben Artikels wurde oben bereits zitiert. 
Und Abschnitt 3 sieht vor, dass [a]ll 
changes in holdings of special drawing 
rights shall take effect only when recorded 
by the Fund in the Special Drawing Ac-
count. Participants shall notify the Fund of 
the provisions of this Agreement under 
which special drawing rights are used. The 
Fund may require participants to furnish it 
with such other information as it deems 
necessary for its functions. 

2.1.2 Die Teilnahme am Special Drawing Account 
und ihre unmittelbare Rechtsfolge 
Artikel XXIII Abschnitt 1 der IMF-A 1968 re-
gelt den Erwerb der Teilnehmer-Eigen-
schaft durch Mitglieder des Fonds, wie 
folgt: 

 
Laut Artikel XXI der IMF-A 1968 verbriefte 
solche Teilnahme das Recht, SDR zu be-
ziehen, welches darin wie folgt definiert 
ist: 

https://archivescatalog.imf.org/Details/archive/125039979
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Bereits hier fällt auf, dass, wie unten so-
gleich noch näher zu erläutern sein wird, 
die Prüfung des Bedarfs an zusätzlichen 
Reserven offenbar allgemein erfolgen 
sollte, und nicht etwa individuell bezogen 
auf jedes teilnehmende Mitglied, was er-
neut auf die hier bereits des Öfteren be-
mühte Einheit der Weltwirtschaft hindeu-
tet. Dies wird auch deutlich, indem der 
Passus im vorzitierten Abschnitt 1: for a 
supplement to existing reserve assets, 
wohl kaum so verstanden werden kann, 
dass Teilnehmer, die überhaupt keine sol-
chen Reserven haben, keinen Anspruch 
auf Zuteilung hätten. 

2.1.3 Zuteilung und Rücknahme von SDR 
Artikel XXIV Abschnitt 1 IMF-A 1968 sieht 
die Grundsätze vor, nach denen der Fonds 
Zuteilungen und Rücknahmen von SDR 
vorzunehmen hat; er lautet: 

 
Bereits unter dem hier zitierten Subab-
schnitt (a) zeichnet sich ab, dass einmal 
zugeteilte SDR keineswegs rückgerufen 
werden müssen, ehe neue zugeteilt wer-
den können. Dies hat den Effekt, dass 
durch stetiges „Hin-und-her-Benutzen“ 
von SDR zwischen Industrieländern und 
Entwicklungsländern eine wachsende Be-
wegung von Reserven von Ersteren hin zu 
Letzteren erfolgen kann. Freilich sind aber 
der Pflicht, eigene Währung gegen herein-
genommene SDR einzutauschen, nomi-
nelle Grenzen gesetzt; dazu später. 
Dieser mögliche „Dauereinsatz“ von zuge-
teilten SDR wird im Abschnitt 2 (a) bis (c) 
desselben Artikels XXIV bestätigt; er lau-
tet: 

 
16 SM/68/38, S. 9. 

 
Zum Erfordernis der aufeinander folgen-
den Basis-Perioden ist im Bericht16 der 
Executive Directors (EDs) des Fonds an 
dessen Gouverneursrat vom 1. März 1968 
zu lesen: 

 
Die gelb hervorgehobenen Passagen im 
obigen Zitat ermöglichen also beispiels-
weise das folgende Szenario: Auf eine Pe-
riode der Zuteilung von fünf Jahren folgt in 
deren drittem Jahr eine Periode des jährli-
chen Rückrufs von sieben Jahren in der 
Höhe von jeweils (nur) 10% der Nettobe-
stände zugeteilter SDR, wobei auch im Da-
tum der Basis der Quoten oder kumulati-
ven Nettobestände für den Prozentsatz 
des Rückrufs Variationen möglich sind. 
Trotz dieser überlappenden Periode des 
Rückrufs von sieben Jahren könnte in die-
sem Beispiel am Ende der ersten Fünf-Jah-
res-Periode der Zuteilungen die zweite sol-
che Periode beginnen, und so fort. 
Damit wurde dem Fonds ein effizientes 
Mittel für den angesprochenen Ausgleich 
an die Hand gegeben, obwohl die Pro-
zentsätze der Zuteilungen und Rückrufe 
für alle Teilnehmer jeweils gleich sein 
müssen. 
An dieser Stelle wird die Frage aufgewor-
fen, wie SDR in den nationalen Haushalten 
eigentlich budgetär darzustellen sind. 
Demnach offenbar als (gebundene) Reser-
ven, was zusätzlich dazu einlädt, sie arti-
kelkonform zu verwenden, also damit bei 
Entwicklungsländern gegen nationale 

https://archivescatalog.imf.org/Details/archive/125042369
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Währungen derselben einzutauschen. 
Dies, obschon SDR auch andere Verwen-
dung finden dürfen; siehe dazu auch Arti-
kel XXV Abschnitt 7 der IMF-A 1968. 
Beachtet sei hier auch noch Subabschnitt 
(e) desselben Abschnitts 2 des Artikels 
XXIV; er lautet:  

 

 
Auch Abschnitt 3 des Artikels XXIV bietet 
dem Fonds erheblichen Handlungsspiel-
raum; er lautet: 

 
2.1.4 Entscheidungen über Zuteilungen oder Rück-

rufe 
Abschnitt 4 des Artikels XXIV der IMF-A 
1968 lautet: 

 
Mangels anderer ausdrücklicher Bezug-
nahme auf deren Quoten als maßgeblich, 
ist die hier farblich hervorgehobene breite 
Unterstützung unter den Teilnehmern als, 
per capita zu betrachten, aufzufassen, 
was allein auch der Tatsache Rechnung 
trägt, dass der Bedarf an ergänzenden Re-
serven an den Zahlungsbilanzen der be-
troffenen einzelnen Teilnehmer abzulesen 
ist. 
Eine Entscheidung auf Zuteilung oder 
Rückruf von SDR darf somit ohne solche 
breite Unterstützung nicht statthaben. 
So ist den auch der folgende Passus im Be-
richt17 zu verstehen, nämlich dahin, dass 
der Überhang am Anteil am Welthandel 

 
17 FN 16, S. 9. 

durch die Industrienationen entspre-
chende Berücksichtigung finden muss: 

 
Diesen Grundsatz schränkt der Subab-
schnitt (c) desselben Abschnitts 3 ein, 
wenn dieser (insbesondere in seinen Ab-
sätzen (i) und (ii)) lautet, wie folgt: 

 
Beachte dazu auch den Schluss-Halbsatz 
dieser Bestimmung! 
Die erforderliche Mehrheit im BoG für sol-
che Entscheidungen regelt Subabschnitt 
4, wie folgt: 

 
2.2 Der Inhalt des Rechts auf Nutzung der SDR 

Zur Rechtsnatur der SDR, die am ehesten 
einem völkerrechtlichen Wertpapier 
gleichkommt, sei hier aus dem Bericht18 zi-
tiert: 

 
2.2.1 Nutzung von SDR ohne Zustimmung Dritter 

und Designation der Teilnehmer 
Wie Artikel XXV Abschnitt 2 Subabschnitt 
(a) vorkehrt, hat jeder Teilnehmer das un-
abhängige Recht, seine SDR zu nutzen, in-
dem er sie gegen (vorwiegend wohl: natio-
nale) Währung eines anderen Teilnehmers 
eintauscht, ohne hierfür dessen Zustim-
mung zu benötigen; die zitierte Bestim-
mung lautet: 

18 FN 16, S. 10. 
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Eine Einschränkung dieser Fazilität ist, 
dass der adressierte Teilnehmer unter 
Subabschnitt (a) des Abschnitts 5 vom 
Fond als geeignet designiert sein muss; er 
lautet: 

 
Die in Orange hervorgehobenen Passagen 
bezeichnen die Kriterien für die Designa-
tion von, ohne Bedarf an deren Zustim-
mung, zu adressierenden Teilnehmern un-
ter Subabschnitt (a) des Abschnitts 2. 
Dazu findet sich im Bericht19 der Eds aus 
1968, was folgt: 

 

 
19 FN 16; S. 11f. 
20 Dieser lautet: 

Bei der Entscheidung über solche Desig-
nation hat der Fond nach den Subab-
schnitten (b) und (c) dieses Abschnitts 5 
den Anhang F zu beachten; die genannten 
Subabschnitte lauten: 

 
Anhang F lautet: 

 
Laut Abschnitt (a) sollen die Designatio-
nen für solche Beträge erfolgen, wie sie mit 
der Zeit die Übereinstimmung in den jewei-
ligen Verhältnissen zwischen den Bestän-
den der Teilnehmer an SDR im Überfluss 
zu kumulierten Nettozuweisungen, und 
deren Beständen an Gold und Fremdwäh-
rung fördern. 
Beachte auch, dass diese Regeln nach 
Subabschnitt (c) des Abschnitts 5 des Arti-
kels XXV20 der IMF-A 1968 per Beschluss 
des Fonds geändert, also angepasst wer-
den können! 
Solche Anpassungen hat der Fonds fortan 
in vierteljährlich geltenden Designation 
Plans vorgenommen. In einem Papier21 

 
21 Principles and Procedures for Designation, SM/69/177. 

https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125038986
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aus 1969 hat the Secretary22 Grundsätze 
und Verfahren hierfür vorgezeichnet. Darin 
(S. 2) heißt es wie folgt: 

 
Einen Gesamtbetrag von einzulösenden 
SDR (bzw. dem Gegenwert in Währungen) 
vorzusehen, verstößt gegen die Bestim-
mungen, welche die Grenzen der Pflicht 
des adressierten Teilnehmers, Währungen 
herauszugeben, regeln (Artikel XXV, Ab-
schnitt 4 IMF-A 1968; siehe unten Punkt 
2.2.3) und schwächt die Funktion der SDR, 
einen Ausgleich von Beständen von Reser-
ven vorzunehmen, empfindlich! Dass Arti-
kel XXV, Abschnitt 5(a)(i) von designate in 
such a manner spricht, bezieht sich auf 
den einzelnen Teilnehmer und nicht auf 
die Summe der Designationen; und die 
Passage im Einleitungssatz der genannten 
litera (a): to provide currency for specified 
amounts of special drawing rights, hat 
gleichfalls den einzelnen adressierten Teil-
nehmer im Auge. Auch wenn bezogener 
Absatz (i) davon spricht, dass Teilnehmer 
be designated in such manner as will pro-
mote over time a balanced distribution of 
holdings of special drawing rights among 
them, kann der fett hervorgehobene Pas-
sus angesichts des globalen menschen-
rechtswidrigen Leids, das an der sozialen 
Ungleichheit des gegenwärtigen Welthan-
dels hängt, und unter den Zwecken des 
Fonds wohl nur als so rasch als möglich 
verstanden werden, was gegen eine de 
facto willkürliche betragliche Begrenzung 
der gesamten Designationen läuft. 
So ist diese (namentlich prämissive) be-
tragliche Begrenzung, wie sie etwa im ers-
ten Designationsplan23 aus 1970 vorge-
nommen wird, artikel-widrig: 

 
22 Beachte dazu, dass es solch ein Amt in den IMF-A 1968 
namentlich nicht gibt, sowie, dass die Belegschaft (the 
staff) nach Artikel XII, Abschnitt 4(b) derselben gar nicht 
berufen scheint, politische Vorarbeiten zu leisten (arg.: 
operating!): 

 
Dies selbst unter Berücksichtigung der Be-
stimmung des Artikels XXIV (1)(a) IMF-A 
1968 (siehe oben), in dem der Fonds dazu 
angehalten wird, auszuführen seine SDR-
Aktivitäten in such manner as will promote 
the attainment of its purposes and will 
avoid economic stagnation and deflation 
as well as excess demand and inflation in 
the world. Dass dies trotz zügiger Umver-
teilung der Reserven gelingen kann, setzt 
freilich voraus, dass nicht korrupte und 
kompetente Personen in den Regierungen 
sowohl der Industriestaaten als auch der 
Entwicklungsländer sitzen, die die Zügel 
fest im Griff und einen abgestimmten Wirt-
schaftsplan24 haben. 

2.2.2 Nutzung von SDR mit Zustimmung Dritter 
Subabschnitt 2 (b) des Artikels XXV der 
IMF-A 1968 sieht weitere Möglichkeiten 
der Nutzung von SDR vor, die jedoch der 
Zustimmung des adressierten Teilneh-
mers bedürfen; er lautet: 

 
23 EBS/69/336, S. 4. 
24 So also nach dem ISA-Regime der UNCLOS, welches 
auch auf trocken liegendes Land anzuwenden ist. 

https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125038861
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Die Fazilität unter Absatz (i), eigene Wäh-
rung des Nutzers der SDR vom adressier-
ten Teilnehmer (zurück) zu erhalten, er-
möglicht Korrekturen im System, setzt 
aber selbstredend die gleichsam kollegi-
ale Kooperation beider Teilnehmer, und 
insbesondere des nutzenden voraus, 
nämlich ein solches Begehr überhaupt zu 
stellen. Verwiesen wird hier auf die oben 
erörterten Zwecke des Fonds, welche 
durch das Amendment in Resolution 23-5 
im Artikel 1 (v) noch die folgende Ergän-
zung erfahren haben: 

 
Siehe aber dazu auch Artikel XXVIII der 
IMF-A 1968, der die Pflicht zu solcher Ko-
operation ausdrücklich normiert: 

 
Diese Pflicht kann unter den Zwecken des 
Fonds durchaus dahin ausgelegt werden, 
dass sie, neben jener, die sogleich behan-
delt werden wird (Punkt 2.2.3), die Nut-
zung derer SDR durch Industriestaaten da-
hin umfasst, sie bei Entwicklungsländern 
des globalen Südens gegen deren natio-
nale Währungen einzutauschen. 

2.2.3 Erfordernis des Bedarfes und Pflicht zum 
Eintausch gegen nationale Währung 
Abschnitt 3 des Artikels XXV regelt eine 
weitere Voraussetzung für die Nutzung der 

 
25 Siehe FN 16; S. 7! 

SDR: den Bedarf an zusätzlichen Reser-
ven; er lautet: 

 
Ganz entsprechend der Einheit der Welt-
wirtschaft sieht Abschnitt 4 des Artikels 
XXV in Korrespondenz zu diesem Erforder-
nis des Bedarfs die Pflicht des adressier-
ten Teilnehmers vor, (gegebenenfalls) 
seine (oder andere konvertible) Währung 
herauszugeben; er lautet: 

 
Beachte dabei die Begrenzung dieser 
Pflicht laut Satz 2 dieser Bestimmung! 
Im Bericht25 heißt es dazu noch, wie folgt: 

 
Und in der Tat lautete der Artikel XXIV, Ab-
schnitt 2(e) des diesem Bericht zugrunde-
liegenden Entwurfs26 des Amendments 
noch wie folgt: 

 
Die Folge solcher Bestimmungen wäre 
demnach gewesen, dass ein designierter 
Teilnehmer maximal so viel konvertible 

26 SM/68/37, Sup.1, S. 7. 
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Währung herauszugeben verpflichtet ge-
wesen wäre, wie dem Doppelten seiner 
Quote am Fonds entspricht. 
Das wurde nicht Gesetz, wie oben ersicht-
lich ist. 
Als Ersatz zu dieser ursprünglich vorgese-
henen Beschränkung wurde nach dem 
oben zitierten, schließlich angenomme-
nen Artikel XXIV, Abschnitt 2(e) die Mög-
lichkeit für Teilnehmer eröffnet, durch 
Nicht-Zustimmung zur Zuteilungs-Ent-
scheidung und entsprechende Note der 
jeweiligen Zuteilung zu entgehen. Doch 
selbst diese Note kann über Antrag eines 
jeden Teilnehmers durch Entscheidung 
des Fonds aufgehoben werden. 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass ein Teil-
nehmer umso mehr konvertible Währung 
herausgeben muss, je mehr er SDR hält, 
was einen bedeutenden Anreiz zur Nut-
zung der eigenen SDR darstellt, sie insbe-
sondere gegen Währung von Entwick-
lungsländern einzutauschen. 

2.2.4 Rekonstitution von Beständen an SDR 
Nach Abschnitt 6 des Artikels XXV IMF-A 
1968 können bzw. unter Umständen müs-
sen Teilnehmer, die ihre zugeteilten SDR 
benutzt haben, rekonstituieren; er lautet: 

 
Der darin bezogene Anhang G ist dabei, zu-
mindest für den Zeitraum 1970 bis 1981, 
zu beachten. Indes hoben die Exekutiv-Di-
rektoren die betreffenden Regeln mit ihrer 
Decision27 No. 6832-(81/65) S, adopted 
April 22, 1981, quasi „bis auf Weiteres“ 
auf. In dem in FN 27 genannten Protokoll 
der Sitzung vom 22. April 1981 heißt es 
dazu einleitend wie folgt: 

 
27 Siehe diese abgedruckt in EBM/81/65, S. 11f. 
28 EBS/81/86. 

 
Zumal die Rekonstitution der Bestände an 
gehaltenen SDR durch die Teilnehmer zu 
deren ausgeglichenen Verteilung und vor 
allem dazu beiträgt, dass der Prozess der 
Umverteilung der bestehenden Reserven 
nicht zum Erliegen kommt, ist die Frage, ob 
diese Entscheidung aus 1981 artikel-kon-
form war, eher rhetorischer Natur. Schon 
die oben orange hervorgehobene Behaup-
tung, die wohl nur als Hinweis auf eine 
oder mehrere bullying parties verstanden 
werden kann, der Fond könne die Regeln 
der Rekonstitution nach Belieben ändern 
oder aufheben, ist unter seiner Pflicht, 
seine Zwecke zu beachten, unzutreffend, 
wessen man sich aber offenbar bewusst 
war. 

Dem, im obigen letzten Zitat zitierten, IMF-
Papier28 ist als angebliches Motiv für die 
Aufhebung der genannten Regeln, was 
folgt, angeführt: 

 
Was auf gehaltene SDR vom Fonds zu ent-
richtende Zinsen29 mit dem zuvor begrün-
deten Erfordernis der Rekonstitution zu 
tun haben soll, wenn nicht bloß, dass die 
Anhebung derselben als vermeintliche 
Entschädigung für den Verlust an Ein-
tauschpotenzial herhalten sollte, ist zu-
mindest dem Autor unerfindlich; desglei-
chen, dass bei dieser Erhöhung der Zinsen 
entsprechend dem CMR die Vorschriften 
des Artikels XXVI, Abschnitt 3 der IMF-A 
1968 eingehalten wurden, die da lauten: 

 
Einem Bericht30 des Acting Secretary aus 
1980 ist jedenfalls für Ende Oktober 1980 

29 Combined Market Rate (CMR; definition): Weighted av-
erage of five national money market rates that enter into 
the calculation of the SDR rate of interest. 
30 EBS/80/252, S. 7. 

https://archivescatalog.imf.org/Details/archive/125004216
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https://www.unescwa.org/sd-glossary/combined-market-rate
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ein CMR in der Höhe von 11,92 % zu ent-
nehmen! Im vorigen Zitat bezogener Artikel 
V, Abschnitt 9 lautet31: 

 
Schon die alternative Bindung der Zinsrate 
im Artikel XXVI/3 an eine Grenze von 2 % 
oder jener nach Artikel V/9 legt doch nahe, 
dass exzessive Zinsraten von einem Vielfa-
chen dessen weder hier noch dort ange-
zeigt sein können! 
Am 15. April 1981, mithin zwei Wochen vor 
dem Inkrafttreten der Aufhebung der Re-
geln über die Rekonstitution, beschloss32 
der Fonds, nachdem er erstmals schon 
1974 weit über den Ansatz darin hinaus ge-
gangen war,33 die Rate für Remunerationen 
nach Artikel V, Abschnitt 9 drastisch, und 
zwar auf den CMR zu erhöhen! Der betref-
fende Beschluss lautete: 

 
Mit diesem Kuhhandel: je mehr, über der 
kumulierten Nettomenge, gehaltene Son-
derziehungsrechte, desto mehr fette Zins-
einnahmen, wurde also spätestens zu Be-
ginn der 80er-Jahre des vorigen Jahrhun-
derts der Charakter der SDR als umvertei-
lendes Reserve-Asset rechtswidrig emp-
findlich ausgehöhlt und stattdessen zu ei-
ner Einnahmequelle der Industriestaaten 

 
31 In die IMF-A 1944 eingefügt 1968 durch Resolution 23-5. 
Bis zur Entscheidung aus 1974 (FN 33) wurden 1½ % be-
zahlt; siehe dazu SM/74/62, S. 3. Wenn in SM/74/56, S. 1, 
vollmundig die Rede davon ist, dass [n]o maximum or mi-
nimum limit is established for remuneration, dann trifft 
dies selbstredend desgleichen nur im Rahmen der Zwecke 
des Fonds zu. 
32 FN 27, S. 14. 
33 Siehe die Entscheidung der EDs in EBM 74/67, S. 14f! 
34 The Fund shall be guided in all its policies and decisions 
by the purposes set forth in this Article. 
35 Role of the International Monetary Fund in the Provision 
of International Liquidity, DM/63/63, S. 2. 
36 Netzgebrauch im Sinne von Fallen-Stellen; mithin Hoch-
frequenzhandel, der Kapital absaugt. 
37 Dieser lautet: 

verkrüppelt; denn dass das Ermessen des 
Fonds laut Artikel V, Abschnitt 9 an die 
Zwecke des Fonds gebunden war und ist, 
versteht sich aufgrund der klaren Bestim-
mung des Artikels I, letzter Satz34, der IMF-
A 1968 von selbst: Die SDR wurden einge-
führt, um im Sinne der Zwecke des Fonds 
benutzt zu werden, und nicht, um der Zin-
sen willen, die deren Halten abwerfen 
kann, dauernd gehalten zu werden. 
In einem Papier35 des Forschungs- und 
statistischen Departments des IMF aus 
1963 ist an dieser Stelle, wie folgt zu zitie-
ren: 

 
Und die zugehörige FN 5: 

 
Mit dem net effect of influence that pull in 
opposite directions ist offenbar, das ergibt 
der Zusammenhang mit der Herrschaft 
über externe Zahlungsflüsse deutlich, der 
Verstoß gegen das Verbot, von den Res-
sourcen des Fonds net use36 zu machen, 
gemeint, welches in Artikel VI/1(a) IMF-A 
1944 normiert ist, wie folgt: 

 
Dass diese Bestimmung, obschon durch 
die mit Resolution 23-5, Annex, Artikel F/1 
eingefügte, bisweilen weniger Schutz lie-
fernde und daher kein amendment dar-
stellende Bestimmung eines neuen Arti-
kels VI/1(a)37 überlagert, nach wie vor in 
Geltung steht, habe ich andernorts38 
nachgewiesen. 

 
38 Bretton Woods: Zur Frage der Geltung der Urfassung der 
Articles of Agreement des Internationalen Währungs-
fonds (IMF); mein Blogbeitrag vom 7. Jänner 2013. Hier ein 
Ausschnitt daraus: 
Das „net“ in Artikel VI.1.(a) als Adjektiv zu übersetzen, 
ergibt hier keinen Sinn. Allein die Übersetzung als Haupt-
wort, im Sinne von „Netzgebrauch“ oder auch „Fallenge-
brauch“ ergibt Sinn: Unerwünschten Kapitalabflüssen 
kann am Internationalen Finanzmarkt dadurch begegnet 
werden, dass mittels des systematischen Einsatzes von 
Kapital (eines netzartigen, Fallen stellenden Einsatzes), 
insbesondere im Rahmen von Derivativgeschäften großen 

https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125012677
https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125012747
https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125012009
https://archivescatalog.imf.org/Details/archive/125048340
http://arthurlambauer.blog/2013/01/07/bretton-woods-zur-frage-der-geltung-der-urfassung-der-articles-of-agreement-des-internationalen-wahrungsfonds-imf/
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2.2.5 Zinsen und Gebühren 
Die für deren Bestände an SDR an die Teil-
nehmer vom Fonds zu leistenden Zinsen, 
die Tragung deren Kosten durch die Teil-
nehmer sowie die umgekehrt abzuführen-
den Gebühren sind in Artikel XXVI der IMF-
A umfassend geregelt. Siehe dazu auch 
gerade eben den Subabschnitt 2.2.4, am 
Ende! 

2.2.6 Buchführung und Information 
Diese sind im Artikel XXII/3 IMF-A 1968, 
wie folgt geregelt: 

 
Anstelle einer Erläuterung dazu, ist hier ein 
Auszug aus dem Bericht39 der EDs aus 
1968 anzuführen: 

 
3. Das Zweite Amendment der Artikel des 

Fonds aus 1976 
Wir erörtern dieses Amendment40 hier nur 
insoweit, als es für die Rechtsnatur der 
SDR bzw. für deren Zuteilung und Rückruf 
von Belang ist. 
Offensichtlich die bereits angesproche-
nen sowie unten noch zu erörternden Un-
zulänglichkeiten in den persönlichen und 
fachlichen Kompetenzen der EDs und des 
MD veranlassten den BoG 1972, übrigens 
erneut ohne Treffen41, die Resolution 27-

 
Stils, gezielt Kapital von anderen Märkten abgezogen und 
dem eigenen wieder zugeführt wird, indem das Kursverhal-
ten jener Werte, auf die dabei seitens der Kontrahenten ge-
wettet wird, beeinflusst wird. Zu solchen Machenschaften 
soll die Verwendung der Ressourcen des Fonds (the Fund’s 
resources) verboten sein. Erhebt sich die Frage, was un-
ter the Fund’s resources zu verstehen sei, namentlich ins-
besondere, ob dies etwas anderes sei als the resources of 
the Fund. Die IMF-Artikel verwenden beide Wendungen 
mehrfach und an je unterschiedlicher Stelle. 
Wir behaupten, dass mit the Fund’s ressources alle freien 
Haushaltsmittel der Mitglieder des Fonds gemeint sind, 
welche zur Veranlagung auf den Finanzmärkten oder aber 
eben auch zur Quotenerhöhung beim IMF verwendet wer-
den könnten; während the resources of the Fund jene Mit-
tel meint, die zum Abruf durch jedes Mitglied beim Fonds 
zur Verfügung stehen. 
Vgl. dazu auch den lapidaren Nebensatz im oben (FN 21) 
zitierten Bericht aus 1969, S. 2: 

 

1042 anzunehmen, mit der er ein Commit-
tee on Reform of the International Mone-
tary System and Related Issues ins Leben 
rief; darin heißt es rücksichtlich des Aufga-
benbereichs des Komitees auszugsweise: 

 
Im März 1974 schließlich legte dieses Ko-
mitee den im oben zitierten Dokument (FN 
40) enthaltenen, beinahe 400 Seiten um-
fassenden Bericht samt einem Entwurf 
des Zweiten Amendments vor.  
Diesen nahm der BoG mit seiner Resolu-
tion 31-443 aus 1976 an. 
Damit rückten die Artikel XV bis XX der 
IMF-A 1968 an das Ende der geänderten 
IMF-A (IMF-A 1976) und die mit Resolution 
23-5 eingefügten, die SDR betreffenden 
Artikel XXI bis XXXII rückten entsprechend 
vor, sodass sie nunmehr mit Artikel XV be-
ginnen. Ferner wurden das Special Dra-
wing Account in Special Drawing Rights 
Department umbenannt, und das Gre-
mium der EDs bekam den Namen Execut-
ive Board. 

3.1 Die an den IMF-A 1968 vorgenommenen 
relevanten Änderungen hinsichtlich des 
Rechtsbestandes der SDR 

3.1.1 Ergänzung des Artikels I 
Zunächst ist interessant, dass an den Arti-
kel I ein weiterer Zweck angehängt wurde; 
er lautet: 

39 FN 16; S. 11. 
40 Siehe dieses in einer Gegenüberstellung des Textes der 
IMF-A 1968 und jenes der mit dem Zweiten Amendment 
geänderten Artikel im Dokument DAA/76/11, S. 88ff! 
41 Und außerdem, ohne dass die IMF-A 1968 eine dem Ar-
tikel XII (3)(k) analoge Bestimmung für den BoG enthalten 
hätten: 

 
Erst das Zweite Amendment brachte den entsprechenden 
Artikel XII (2)(j): 

 
42 Summary Proceedings 1972, S. 353. 
43 Summary Proceedings 1976, S. 300. 

https://archivescatalog.imf.org/Details/archive/125007121
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781475576467/9781475576467.xml
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781475568288/9781475568288.xml
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Diese Ergänzung kann nicht den Umstand 
beeinträchtigen, dass, wie unten noch nä-
her auszuführen sein wird, schon nach 
den IMF-A 1968 eine Pflicht zum raschen 
Handeln gegeben war. 

3.1.2 Artikel XV (2) - Valuation of SDR 
Vom Goldkurs für die Bewertung der SDR 
wurde abgekehrt und stattdessen dar fol-
gende Verfahren zur Bestimmung des 
Schlüssels zur Bewertung eingeführt: 

 
De facto bestimmten fortan die führenden 
Leitwährungen der G7 den Kurs der SDR. 

3.1.3 Artikel XIX – Transactions in SDR 
Dieser Artikel erhielt einen neugefassten 
Subabschnitt 3 (a); er lautet: 

 
Gestrichen wurde somit der Bezug auf das 
Halten von Gold. 
Ferner wurde der Abschnitt 4 des genann-
ten Artikels neu gefasst; er lautet: 

 
Die Pflicht faktisch konvertible Währung 
herauszugeben, wurde demnach zu einer 
Pflicht, frei benützbare Währung heraus-
zugeben. 

3.1.4 Artikel XX (3) – Rates of Interest and Charges 
Der neue Artikel XX erhielt einen neuge-
fassten Abschnitt 3, der da lautet: 

 
Selbst die Bindung an die Zinsen für Remu-
neration nach Artikel V (9) IMF-A 1968 fiel 
somit weg, womit der Überzahlung von 
Zinsen Tür und Tor geöffnet wurde. 
An dieser Stelle sei angemerkt, dass SDR, 
anders als herkömmliche Reserven, nicht 
durch volkswirtschaftliche Leistung er-
wirtschaftet sind, sondern völkerrechtlich 
generierte Wertpapiere darstellen, die le-
diglich dem Ausgleich von bestehenden 
Reserven dienen, sodass nicht gerechtfer-
tigt ist, auf sie, und schon gar nicht über-
höhte Zinsen zu zahlen. 

3.2 Die an den IMF-A 1968 vorgenommenen 
relevanten Änderungen hinsichtlich des 
Verfahrens 

3.2.1 Artikel XXI -Administration of Departments 
Der Abschnitt (a)(i) des analogen Artikels 
XXVII IMF-A 1968 über die Möglichkeiten 
der Delegierung durch den BoG an die EDs 
sowie deren Ausnahmen wurde aufgeho-
ben. 
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3.2.2 Artikel XXII – General Obligations of Partici-
pants 
Dieser Artikel erhielt eine gegenüber der 
alten des Artikels XXVIII ergänzte Fassung, 
wie folgt: 

 
Neu ist der anzustrebende Zweck, das 
SDR zum hauptsächlichen Reserve-Asset 
zu machen. Damit wird die Pflicht der in-
dustriellen Teilnehmer, die von ihnen ge-
haltenen SDR im Austausch für Währun-
gen von Entwicklungsländern aktiv zu nut-
zen, zusätzlich unterstrichen. 

4. Die seitens des Fonds seit 1968 eröffneten 
Basis-Perioden 
Soweit aus dem Archiv des IMF44 ersicht-
lich, hat der Fonds im Zeitraum 1970 bis 
einschließlich 2021 insgesamt zwölf Ba-
sis-Perioden für Zuteilungen, mit einer 
Laufzeit der letzten von 2022 bis 2027, er-
öffnet, jedoch noch keine einzige solche 
für Rückrufe; wobei für die Zweite Periode 
dort weder eine BoG-Resolution noch ED-
Entwürfe, bzw. für die Sechste überhaupt 
keine Unterlagen auffindbar sind. 
Zur Frage des Bedarfs an solchen Zuteilun-
gen und zu den Kriterien hierfür soll im Fol-
genden ausführlich aus einem IMF-Pa-
pier45 aus 1969 zitiert werden: 

 

 

 
44 https://archivescatalog.imf.org/home.  
45 International Liquidity, SM/69/72, S. 2f. 

 
Insbesondere die orange hervorgehobene 
Einschätzung fußt auf völlig subjektiven 
Maßstäben, welche, in Zeiten globalen 
Hochverrats, tendenziell inkorrekt sein 
können bzw. sind. Dies bestätigt der zi-
tierte Bericht der Group of Ten selbst, 
wenn er seinen nachfolgenden (rot mar-
kierten) Satz mit clearer evidence beginnt; 
doch auch die hier zum Besten gegebene 
Einschätzung stellt auf Aktivitäten am 
Markt ab, die aus den hier vorhin angeführ-
ten Gründen auch subjektiv bestimmt sein 
können. 
Die tatsächliche Tendenz am Finanzmarkt, 
sich mit Reserven einzudecken, kann auch 
den pseudo-politischen Grund haben, sol-
che anderen, insbesondere Entwicklungs-
ländern, vorzuenthalten!46 
Auch dieses vorzitierte Papier trieft daher 
vor willkürlichen, um nicht zu sagen ver-
schwörerischen Aspekten. Dass dieser 
Sichtweise (insbesondere auf die Zeit der 
Annahme des Ersten Amendment) keine 
Hysterie, sondern Fakten zugrunde liegen, 
zeigt ein Blick in die völkerrechtliche Ver-
tragsgeschichte, vor allem des Zweiten 
Weltkrieges, da der Kolonialismus noch in 
seiner, wenn auch angeschlagenen, Blüte 
stand: 
In der Atlantic Charter47 aus 1941 heißt es 
etwa: 

46 Stichwort: Hochfrequenzhandel mit Derivaten zur Ab-
schöpfung tendenziell abwandernden Kapitals. 
47 MARTENS, N.R.G., 3ème, XLI, S. 323. 

https://archivescatalog.imf.org/home
https://archivescatalog.imf.org/Details/archive/125039979
https://archive.org/details/nouveaurecueilgn41mart/page/323/mode/1up
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Bei der Auslegung solcher, im Krieg ent-
standener Texte müssen wir uns vor Augen 
führen, dass bullying parties (Militärs) we-
sentlich mitgemischt haben, sodass im-
mer auch schlechteste mögliche Auffas-
sungen der Bedeutung von Vertragsinhal-
ten, die in deren Wortlaut Platz haben, in 
Betracht gezogen werden müssen, selbst 
wenn diese, als wider Treu und Glauben 
oder das Drittbelastungsverbot versto-
ßend, als verwerflich anzusehen sind. So 
auch hier: 
Im zweiten türkis markierten Passus ist of-
fenbar ein Umkehrschluss intendiert, wo-
nach militärische Beherrschung, die nicht 
durch Eroberung erreicht wird, zulässig 
sein soll, wenn sie nur, entsprechend dem 
ersten markierten Teil48 des Zitats, der Ab-
wehr von dem dient, was hier Aggression 
genannt wird, womöglich aber nichts an-
deres ist als der Aufstand, mithin Frei-
heitskampf des Volkes gegen solche Be-
herrschung zur Ausbeutung seiner Res-
sourcen. 
Es folgen die acht Grundsätze der Atlantic 
Charter: 

 
Beginnen wir mit dem Punkt sechstens, 
der für die Zeit nach der endgültigen 

 
48 Siehe zur US-Militarisierung der halben, namentlich der 
sogenannten „Freien Welt“ meinen Schriftsatz aus 2016 
an den EGMR in Straßburg, Seiten 283ff. 

Vernichtung der Nazi-Tyrannei verspricht, 
dass Frieden und Freiheit herrschen 
werde. Wie das Ende solchen Kampfes ge-
gen Nazi-Deutschland in temporärer Hin-
sicht in der Folge gehandhabt wurde, ist 
heute bekannt. 
Unter diesem Aspekt des Fortdauerns ei-
ner angeblichen Notwendigkeit zur militä-
rischen Aufrüstung und Stationierung in 
vieler Herren Ländern sind die anderen 
hier aufscheinenden Punkte zu verstehen. 
So ist etwa im dritten Punkt die Rede von 
gewaltsamer Deprivation von der eigenen 
Regierung, was also herangezüchtete Kor-
ruption und deren Ausnutzung zur Errich-
tung knebelnder Verträge über militäri-
sche Assistenz und Kooperation nicht mit 
einbegreifen soll, was freilich Unfug ist. 
Vor diesem Hintergrund ist auch die Erklä-
rung49 der Vereinten Nationen aus 1942 zu 
verstehen, welche sich ausdrücklich auf 
die Atlantic Charter beruft, und auf der die 
Gründung der Vereinten Nationen 1945 in 
San Francisco mit ihren Artikeln 106 und 
107 der Charta beruht, welche solche mi-
litärischen Aktivitäten in Drittländern un-
terstützen, also pseudo-legitimieren; wo-
bei eine Berufung darauf unter Umständen 
längst rechtsmissbräuchlich geworden ist. 
Dass dieses Szenario in betroffenen Staa-
ten, zu denen auch so mancher europäi-
sche zählt, korrupte und hochverräteri-
sche Regierungen hervorgebracht hat, ver-
steht sich von selbst. 
Also ist auch die Anwendung der IMF-A 
1968 offensichtlich nur Teil hiervon gewe-
sen. 
In einem Report50 der Deputies der Group 
of Ten aus 1966 heißt es ferner auszugs-
weise: 

49 MARTENS, aaO (FN 47), 325. 
50 Siehe dieses auf der Seite der BIS; S. 8! 

https://arthurlambauer.blog/wp-content/uploads/2022/10/20161108_ergaenzende_antraege_reduziert_geschwaerzt.pdf
https://www.bis.org/publ/gten_c.pdf
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Der darin orange hervorgehobene Text fin-
det sich auch im oben zuvor zitierten Pa-
pier51 aus 1969 als, an das oben zitierte, 
anschließendes Zitat, wobei diese Ein-
grenzung desselben etwas die Wirkung 
seiner zu schmälern scheint. 
Beachtlich ist nicht nur der im unmarkier-
ten Teil stehende Passus über das globale 
System, sondern auch das Adjektiv 
secular im ersten Satz der Markierung: Ihm 
kommt zwar die Bedeutung eines ökono-
mischen Terminus technicus im Sinne von 
unbegrenzt oder unbestimmt andauernd 
zu, doch auch die ursprüngliche Bedeu-
tung von profan (als Gegenteil von heilig) 
macht hier Sinn, denn in Wahrheit besteht 
ja zwischen dem ersten (direct purpose [of 
deliberate reserve creation] would be) und 
dem zweiten Halbsatz dieses Passus (to 
permit countries to achieve adequate 
secular growth in reserves) ein Pleonas-
mus, der nur dahin entschärft werden 
kann, dass dem secular besondere Be-
deutung janus-köpfig beigemessen wird, 
die partiell von der hier an sich angemes-
senen abweicht; wobei mit reserve 
centres wohl die Entwicklungsländer vor 
allem Afrikas mit ihren unermesslichen 
Bodenschätzen gemeint sind, womit wir, 
angesichts des Sich-Verlassens auf deren 
Verluste (relying on deficits), mitten im ver-
botenen bzw. völkerrechtswidrigen kalten 
Handelskrieg und Hochfrequenzhandel 
sind! 
Eine andere Möglichkeit des Verständnis-
ses dieses secular könnte aber jenes sein, 

 
51 FN 45; S. 3. 
52 Ich benutze den Begriff des Hochverrats, so nicht anders 
angeführt, grundsätzlich als das gewaltsame Ändern der 
Verfassung eines Staates, oder des internationalen 
Rechts. 

wonach es in seiner Bedeutung von unbe-
stimmt dauernd darauf hindeuten könnte, 
dass solche Generation von Reserven des-
halb nicht lange gehalten werden, weil sie 
an Dritte abzuführen sind. Dieses Ver-
ständnis fußt auf der oben bereits ange-
deuteten Überlegung, dass das Anlegen 
von Reserven immer von unbestimmter 
Dauer ist, was ja in seiner Natur liegt, wes-
halb dies nicht hatte, großartig betont wer-
den, müssen, sodass darin, auch im Ver-
ein mit der Besonderheit des permit, eine 
spezielle Absicht der Autoren zu erblicken 
sein kann, die interessierte Öffentlichkeit 
über den stattfindenden Hochverrat52 zu 
alarmieren. 
Festzuhalten ist dabei auch, dass selbst 
die US-Notenbank nicht als solches, wie 
im obigen Zitat angesprochenes, reserve 
centre angesehen werden kann, weil de-
ren Dollarmaschine weithin nur heiße Luft 
produziert, die, wie oben nachgewiesen, 
ihr Innenleben hauptsächlich von der Waf-
fenindustrie und (der Androhung von) mili-
tärischer Gewalt herleitet; während die er-
wähnten Rohstoffe vieler Entwicklungs-
länder einzig von (nach menschlichem 
Verständnis) dauerhaftem Bestand sind. 
Ein Papier53 des Research Department des 
IMF aus 1969 formuliert dies, wie im nach-
folgenden Zitat daraus farblich hervorge-
hoben: 

 
Dasselbe Papier54 erklärt die Funktion von 
Dollar Swaps für die Bildung von Reserven, 
wie folgt: 

 
Hieraus wird deutlich, welch aufgeblase-
nes Zahlenspiel solchen Swap-gestützten 
Reserven zugrunde liegt. Der hauptsächli-
che Grund, aus dem dieses Kartenhaus so 
lange Bestand haben konnte, war dessen 
Fundamentierung durch geraubte 

53 Developments in Global Reserves, 1964-68, DM/69/29, 
S. 3. 
54 FN 53; S. 1f. 

https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125040228
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Rohstoffe aus den Entwicklungsländern, 
welcher durch das Voranschreiten der 
Ausbreitung der Informationstechnolo-
gien seit den beginnenden 90er-Jahren des 
20. Jahrhunderts an vorgeschütztem 
Glanz verlor, was (nach dem Zweiten Irak-
Krieg) zum Zusammenbruch 2007 führte. 
Wir sehen hier also, dass die gesamte 
Weltwirtschaft auf Regeln und Grundsät-
zen aufbaut, die recht weit von realisti-
scher Einschätzung der irdischen Gege-
benheiten angesiedelt sind, was einzig 
dem usurpierten Machterhalt dient, der 
sich, um diesen Aspekt auch noch einzu-
flechten, auch dadurch zeigt, dass, wie 
etwa in der Nacht auf den 6. November 
2024 anlässlich der US-Wahlen im ORF 
berichtet und bereits zuvor vielfach ver-
nommen, die gewöhnliche Haltung von 
Immigranten gegenüber Landsleuten aus 
deren Herkunftsländern, was deren glei-
che Absichten zu immigrieren angeht, jene 
ist, dass sie gefälligst fernbleiben sollen: 
Hier scheint der Materialismus seine 
akute und toxische Ansteckungsgefahr für 
soziale Eigenschaften des Menschen zu 
zeigen, was zu internationalen Spannun-
gen bis hin zu auch (para-)militärisch aus-
gefochtenen Feindseligkeiten führt. 
Zu diesem Komplex globaler Verhältnisse 
der Gegenwart passt ein Zitat aus dem Pa-
pier55 des Secretary aus 1969, das da lau-
tet: 

 
Aus diesen farblich markierten drei Passa-
gen ist zweifelsfrei abzuleiten, dass dem 
materialistischen Nord-Westen die 
Knappheit der Ressourcen, oder besser: 
der umweltbedingt möglichen Nutzung ih-
rer, sehr wohl bewusst ist, was den egoma-
nischen, oben erläuterten Trip der ver-
meintlich Glückseligen, sich über die Völ-
ker der Entwicklungsländer erhaben zu 
wähnen, verständlich macht, ist er doch 
ein Zeichen der kollektiven Geisteskrank-
heit, welche dieses asoziale Verhalten bei 
ersteren auslöst. 

 
55 Reserves and the Adjustment Process, SM/69/87, S. 7. 
56 EBD/69/125, Rev.1. 
57 Managing Director's Proposal on the Allocation of Spe-
cial Drawing Rights for the First Basic Period, Text mailed to 
Governors, EBD/69/125, Rev.2, S. 16. 

Im Folgenden sollen einige Basis-Perioden 
exemplarisch erörtert werden. 

4.1 Die Erste Basis-Periode von 1970 bis 1972 
4.1.1 Vorarbeiten 

Der Secretary legte dem Executive Board 
des IMF (EB) am 11.56 bzw. 15. September 
1969 den Entwurf57 eines Berichts des Ma-
naging Directors des IMF (MD) über die 
Erste Basis-Periode vor, welchem die fol-
gende Resolution des BoG im Entwurf an-
gefügt war: 

 

 
Zur Begründung der Prozentsätze von den 
Quoten, zu denen je zugeteilt werden soll 
(operativer Punkt 4. des Entwurfs der Re-
solution), führt dieser Berichtsentwurf58 
aus: 

 
So weit, so gut. Der Bericht setzt sodann 
fort: 

 

58 FN 57; S. 10ff. 

https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125039908
https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125039382
https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125039366
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Die in diesem Absatz veranschlagten US$ 
500 Mio. an Zuwachs von (insbesondere) 
offiziellen Beständen an gehaltenem Gold, 
würden erneut aus den so genannten Ent-
wicklungsländern zu deren essenziellem 
Nachteil mehr oder minder geraubt wer-
den. 
Die Zahlen am Ende des zitierten Absat-
zes, welche sich offenbar hauptsächlich 
an nord-westlichen Volkswirtschaften ori-
entieren, entbehren jedweder evident ge-
machten Grundlage. 
In derselben unsubstantiierten Manier 
setzt das Papier über zwei weitere Seiten 
fort, nicht mit Fakten unterlegte Zahlen-
spiele darzubieten, die nichts zu belegen 
imstande sind, wenn nicht ausschließlich 
eine Pseudo-Rechtfertigung der im Fol-
genden daraus hergeleiteten Quoten-Ra-
ten: 

 
Dass diese Haltlosigkeit der Argumenta-
tion des MDs (bzw. selbstredend des Se-
cretary!) artikel-widrig vom BoG abgewun-
ken wurde, folgt sogleich dargestellt. 

4.1.2 Die BoG-Resolution 24-12 aus 1969 
Am 3. Oktober 1969 nahm der BoG die ihm 
vom MD vorgeschlagene, oben zitierte Re-
solution59 an. 
Protokolle der Sitzungen des BoG sind auf 
der Seite des IMF nicht zugänglich. 

4.2 Die Dritte Basis-Periode von 1978-1981 
Beachte, dass diese bereits nach den IMF-
A 1976 eröffnet wurde! 

4.2.1 Vorarbeiten 
Die unter Punkt 4.2.2 erörterte Resolution 
34-3 basierte auf einer Quotenerhöhung 
aufgrund der Siebenten Allgemeinen Über-
prüfung der Quoten (Artikel III (2)(a) IMF-A 

 
59 Resolution 24-12, in: Summary Proceedings 1969, S. 
326. 
60 FN 67; S. 330. 
61 Summary Proceedings 1970, S. 257. 

1976), die mit BoG-Resolution 34-260 vom 
11. Dezember 1979 erfolgte. Die zweit-
letzte Erhöhung davor war mit BoG-Reso-
lution 25-361 vom 9. Februar 1970 erfolgt. 
Beide genannten Resolutionen wurden 
vom BoG ohne Treffen angenommen! Zi-
tierter Artikel III (2)(a) lautet: 

 
Das darin hervorgehobene conduct steht 
auch bereits in der Fassung der IMF-A 
1968 zu lesen. Eine Überprüfung durchzu-
führen, namentlich nicht als Governors, 
sondern als Board of Governors, geschieht 
mitnichten, ohne einander zu treffen! 
Im Vergleich der beiden zuvor genannten 
Resolutionen erhöhten sich die Quoten 
der Entwicklungsländer im Ausmaß von 
durchschnittlichen ca. 100 bis 200 %. Dies 
darf aber nicht zu dem Schluss verleiten, 
dass das System der SDR seit der Ersten 
Basis-Periode erfolgreich gewesen wäre; 
denn die Quoten der Entwicklungsländer 
waren grundsätzlich viel zu niedrig ange-
setzt, berücksichtigt man die Werte der 
Rohstoffe, auf denen sie nach dem Territo-
rialitätsprinzip saßen, und welche ja den 
Industriestaaten nicht unwesentlich zu 
deren hohen Quoten verholfen hatten. 
So ist denn auch im Bericht62 aus 1969 an 
den BoG keinerlei Hinweis auf solche Roh-
stoffe zu finden. 
Die Kriterien, nach denen der Fonds die 
Quoten festsetzt, sind daher als weltfremd 
zu verwerfen! 
Im erneut vom Secretary verfassten Be-
richt63 des MD an den BoG aus 1978 heißt 
es auf dessen Deckblatt, wie folgt: 

 
Bezeichnend für die Unzulänglichkeiten 
im politischen Prozess der 

62 EB/CQuota/69/10. 
63 EBD/78/214, Rev.3. 

https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781475568523/9781475568523.xml
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781475576337/9781475576337.xml
https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125038885
https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125024202
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Entscheidungsfindung im Fonds ist, dass 
sich der Sekretär hier anmaßt, eine Dis-
kussion der letzten Fassung des Berichts 
davon abhängig zu machen, dass sie von 
einem ED (binnen einer Frist von weniger 
als 48 Stunden) verlangt wird. 
Dem Protokoll über die Sitzung64 des EBs 
vom 25. Oktober 1978 ist zu entnehmen, 
dass es keine Diskussion darüber gab. 

 

 
Die darin genannten Berichte über die Er-
höhung der Quoten65 bzw. über die Eröff-
nung der Dritten Basis-Periode66 sollten 
den IMF-A 1976 zufolge höchst komplexe 
Begründungen für die darin empfohlenen 
Entscheidungen des BoG enthalten; wes-
halb eine Stimmabgabe ohne Treffen nicht 
im Interesse des Fonds lag (Abschnitt 13 
der By-Laws)! 
Ein wesentlicher Schlüsselpart des Be-
richts betreffend die Erhöhung der Quoten 
ist der folgende: 

 
Ihm kann entnommen werden, dass der 
Fonds der Entscheidung der Anpassung 
der Quoten Umstände zugrunde legte, 

 
64 EBM/78/168, S. 23. 
65 SM/78/248, Rev.4. 

ohne deren Zusammenhänge als Ergebnis 
hochverräterischer Umtriebe zu berück-
sichtigen. 
Der OP4 der vorgeschlagenen Resolution 
betreffs der Basis-Periode lautet: 

 
Erneut wird also die Zuteilung von SDR von 
Vornherein mit 4 Milliarden beschränkt, 
was nicht artikel-konform war. 

4.2.2 Die BoG-Resolution 34-3 aus 1978 
Die genannte Resolution67 lautet: 

 

 

 

66 FN 63. 
67 Summary Proceedings 1979, S. 334. 

https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125024174
https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125024165
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Dass die vorzitierte bedeutende Resolu-
tion von den BoG-Mitgliedern ohne Treffen 
angenommen wurde, ist höchst interes-
sant und bedarf daher der näheren Prü-
fung. 
Zumal eine frühere Fassung der By-Laws 
des IMF auf dessen Seite nicht auffindbar 
ist, muss ich hier Abschnitt 13 jener aus 
1999 zitieren, der da lautet: 

 

 
Zumal die oben zitierte Resolution 34-3 
vom 11. Dezember 1978 stammt, interes-
siert uns hier die Änderung des vorzitierten 
Abschnitts 13 vom 13. Juni 1978; sie findet 
sich in BoG-Resolution 33-6; sie lautet68: 

 
Zumal die 35. Ausgabe der Gesetze des 
IMF auf dessen Seite nicht auffindbar ist, 
müssen wir dem zuvor bezogenen Bericht 
des EB nachspüren, der demnach am 10. 
Mai 1978 angenommen wurde. Im betref-
fenden Protokoll69 dieser Sitzung findet 
sich diesbezüglich der folgende Eintrag: 

 
68 Summary Proceedings 1978, S. 301. 
69 EBM/78/72. 

 
Hier ist die Rede von einer Änderung nicht 
des Abschnitts 13, sondern des Ab-
schnitts 14(e) der By-Laws des IMF! Dies 
wird bestätigt in dem darin bezogenen Pa-
pier70 vom 9. Mai 1978, in dem es heißt: 

 
An dieser Stelle ist anzumerken, dass in 
Protokollen über die Sitzungen des EBs, in 
denen es um wesentliche Erörterungen 
und Abstimmungen zu Entwürfen die Zu-
teilung oder Designation von SDR betref-
fend geht, häufig als weiterer Tagesord-
nungspunkt jener über Reiseaktivitäten 
der EDs aufscheint. Dass anlässlich sol-
cher Reisen oft Besuche der Betreffenden 
bei Prostituierten an der Tagesordnung 
sind, pfeifen die Spatzen von den Dächern. 
Wir müssen also auf die frühere Änderung 
des Abschnitts 13 der By-Laws zurückgrei-
fen, die laut oben zitierter Anmerkung vom 
2. Oktober 1969 datiert. Dazu finden wir 
die BoG-Resolution 24-971, vom 2. Oktober 
1969; sie lautet: 

 
Im darin bezogenen Anhang interessieren 
also vor allem die geänderten Abschnitte 
13 wie auch 15; sie lauten, wie folgt, wobei 
geänderte Passagen (laut einer Anmer-
kung ebendort) kursiv gesetzt sind: 

70 SM/78/62, Rev.1, Sup.7. 
71 Summary Proceedings 1969, S. 320. 
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Wie ein Vergleich dieser Fassung des Ab-
schnitts 13 mit jener des oben aus 1999 zi-
tierten ergibt, muss es zwischen 1969 und 
1978 eine weitere Änderung gegeben ha-
ben, die auch aus dem Papier72 aus 1977 
hervorgeht, wenn Abschnitt 13 darin mit 
den im folgenden Zitat ausgewiesenen Än-
derungen aufscheint: 

 
Einstweilen davon ausgehend, dass diese 
Änderungen vom BoG tatsächlich be-
schlossen wurden, erübrigt sich eine wei-
tere Suche nach Papieren, die dies beleg-
ten. Festzuhalten ist nur, dass sich bei der 

 
72 SM/77/131, S. 8f.. 

hier angestellten Suche nach Dokumen-
ten, die mit Änderungen der By-Laws im 
fraglichen Zeitraum zu tun haben, sich wie 
ein roter Faden auch Änderungen des Ab-
schnitts 14 betreffs der Remuneration der 
EDs dahin schlängelten. 
Zurück zur Analyse des Abschnitts 13 der 
By-Laws des IMF! 
Artikel XII (2)(c) der IMF-A 1968 lautet: 

 
Weder hier noch sonst wo in diesen Arti-
keln steht etwas zu Umlaufbeschlüssen 
bzw. Beschlüssen des BoG ohne Treffen! 
Persönliche Treffen der Gouverneure sind 
von wesentlicher Bedeutung, weil sie die 
notwendige Möglichkeit eröffnen, infor-
mellen Austausch zu pflegen und so ein 
besseres Bild über die Notwendigkeit der 
einzunehmenden Haltung gegenüber von 
Beschlussgegenständen geliefert zu be-
kommen. Es scheint deshalb nicht von Un-
gefähr, wenn die IMF-A das Auslassen sol-
cher Treffen nicht vorsieht, was sie aber 
tun hätten müssen, wenn sie statthaft hät-
ten sein sollen. 
Artikel XXVII(a)(i) IMF-A 1968 lautet: 

 
In den darin bezogenen Subabschnitten 
(a) bis (c) des Artikels XXIV (2) IMF-A 1968 
sind die Beschlüsse über Zuteilungen und 
Rückrufe von SDR geregelt. Und Artikel 
XXIV(4)(a) derselben IMF-A 1968 kehrt vor 
wie folgt: 

 
Dass der BoG seine bezüglichen Be-
schlüsse demnach auf der Basis solcher 
Vorschläge trifft, heißt, dass er in Einzel-
heiten des Beschlussgegenstandes auch 
von solchen Vorschlägen abweichen kann; 
dies belegt ein Blick in das SOED73 (1968) 
deutlich: 

 

73 Shorter Oxford English Dictionary. 

https://archivescatalog.imf.org/Details/archive/125028119
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Um dies praktisch bewerkstelligen zu kön-
nen, ist Diskussion unumgänglich; und für 
diese wiederum braucht es ein persönli-
ches Treffen, zumal da noch in den späten 
80er-Jahren des 20. Jahrhunderts effizi-
ente telekommunikative Möglichkeiten 
beschränkt waren. 
Hinzukommt, dass die zwischen 1969 und 
1978 vorgenommenen Änderungen des 
Abschnitts 13, wie sie aus dem obigen Zi-
tat aus 1977 hervorgehen, selbst perfekt 
belegen, wie widersprüchlich die Motiva-
tion für die Einführung der Möglichkeit von 
Beschlüssen ohne Treffen doch tatsäch-
lich gewesen ist, wenn etwa Abschnitt 
13(a) zum einen von Dringlichkeit, zum an-
deren aber davon spricht, dass für solche 
Dringlichkeiten vorgesehene Sondersit-
zungen des BoG ungenügend sein sollen. 
Kurzum, Abschnitt 13 der By-Laws ist also, 
soweit nicht dessen Passus: does not war-
rant the calling of a special meeting of the 
Board, in Subabschnitt (a), im negativen 
Sinne zur Anwendung kommen kann, was 
gegenständlich auf unsachliche Weise 
nicht geschehen ist, artikel-widrig, und die 
auf ihm beruhenden Beschlüsse ohne Sit-
zungen des BoG betreffs Zuteilungen oder 
Rückrufe von SDR erweisen sich als nich-
tig! 
[Korrigierender Einschub vom 7. Novem-
ber 2024, 22.08 Uhr] 
Bei den obigen Ausführungen zur behaup-
teten Artikel-Widrigkeit des Abschnitts 13 
der By-Laws haben wir zunächst Artikel XII 
(2)(f) unberücksichtigt gelassen74; er lau-
tet: 

 
Der Wortlaut dieser Bestimmung ist nicht 
geeignet, an der oben gegebenen Ein-
schätzung etwas zu ändern, weil rück-
sichtlich der Resolution 24-12 zwei seiner 
Voraussetzungen nicht gegeben sind: 
nämlich zum einen, dass ein Beschluss 
ohne Treffen im besten Interesse des 
Fonds gelegen, und zum anderen, dass es 
sich bei diesem Beschlussgegenstand um 
eine spezifische Frage gehandelt hätte. 
Das Interesse des Fonds war ohne Treffen 
aufgrund der oben erläuterten Umstände, 
welche ein Treffen positiv herbeiführen 
hätte können, nicht gegeben. 
Und eine Angelegenheit, wie die Bestim-
mung, ob, warum und unter welchen Be-
dingungen eine weitere Basis-Periode mit 
Zuteilungen von SDR eröffnet werden soll, 

 
74 Errare humanum est! ������ 

kann aufgrund ihrer hohen Komplexität 
und der Tatsache, dass es zu ihrer Ein-
schätzung unterschiedliche Arten des 
Herangehens geben kann, nicht als spezi-
fische Frage angesehen werden. 
Siehe dazu auch den betreffenden Eintrag 
in der Oxford App: 

 
[Ende des Einschubs] 

5. Das General Agreement to Borrow aus 
1962 (GAB) 
Spätestens 1962, mithin keine fünf Jahre75, 
bevor ähnliche betreffs eines Systems ba-
sierend auf SDR ihren Anfang fanden, be-
gannen in- und außerhalb des Fonds An-
strengungen, zusätzliche Mittel für den 
Fonds nach der Bestimmung des Artikels 
VII (2) IMF-A 1944 flüssig zu machen; er 
lautet: 

 
Indem die Diskrepanz zwischen den Sub-
abschnitten (I) und (II) andernfalls extrem 
klaffte, muss angesichts des Umstands, 
dass an einen Kauf von Währungen gegen 
Gold nach (II) nur zu denken wäre, wenn 
jene auf volkswirtschaftlich nicht ins Wan-
ken zu bringenden Beinen stehen, (I) dahin 
verstanden werden, dass es sich um eine 
(unentgeltliche) Leihe, oder höchstens um 
ein Darlehen mit äußerst moderaten Zins-
klauseln handeln muss. Ein Blick in das 
SOED (1936) hilft weiter: 

75 Vgl. etwa SM/67/69! 
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Laut der einschlägigen Bedeutung im 
Punkt 2. sollen dabei Zinsen nur gewöhn-
lich vereinbart werden, also nicht zwin-
gend. Wie gerade ausgeführt, haben wir es 
aber nicht mit gewöhnlichen Umständen 
zu tun, wenn – wie noch zu erörtern sein 
wird – gerade die von usurpierendem 
Hochverrat lebenden Industrienationen 
deren aufgeblasene Scheinwährungen 
dem Fonds herausgeben. 
Stattdessen sah der erste im elektroni-
schen Archiv des Fonds veröffentlichte 
Entwurf76 eines GAB anderes vor; dazu so-
gleich. 
Bemerkenswert ist zunächst, dass dem 
Vorblatt des oben zitierten Entwurfs der 
folgende Text zu entnehmen ist: 

 
Vor allem fällt auf, dass der Draft, eigens 
betont, als solch einer des Fonds bezeich-
net wird. 
Dies verwundert nicht weiter, wenn da-
nach zu lesen steht, dass der MD ihn (bzw. 
Änderungen offenbar an einer vorherge-
henden Fassung) über das Wochenende 
telegrafiert habe, was erfahrenen Be-
obachtern des Parketts internationaler Po-
lit-Diplomatie die Frage aufdrängt, in wes-
sen Gesellschaft, und wo, er sich dabei 
befand! 
Vor diesem Hintergrund darf man auf den 
Inhalt dieses Entwurfes gespannt sein: 

 
76 EBS/61/165. 

5.1 Vorarbeiten 
5.1.1 Der Fonds-Entwurf III aus 196177 

Vorauszuschicken ist, dass Vorläufer die-
ses Berichts im Archiv des IMF nicht zu fin-
den sind, was dagegenspricht, dass sie 
[konform mit oben zitiertem Artikel VII (2)(i) 
IMF-A 1945 zumindest auch] aus der Feder 
des Fonds selbst stammen. 
Dessen Präambel lautet: 

 
Zunächst ist festzuhalten, dass zitierter Ar-
tikel VII (2) IMF-A 1945 mit (der in seiner 
Überschrift genannten) scarecity bzw. 
dem im Text aufscheinenden replenish 
nicht meinen kann, durch solche loans 
eine Menge an einer bestimmten Währung 
zu halten, die nicht mit der, aufgrund der 
Quote des betreffenden Landes geleiste-
ten, Menge übereinstimmt, sondern diese 
etwa übertrifft. Genau Letzteres ist hier 
aber offenkundig angestrebt. 
Was Zinsen angeht, bestimmt § 9 des Ent-
wurfes, was folgt: 

 

 

 

77 FN 76. 
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Im zitierten §9 (b) bezogene Artikel V (8); 
(8)(c)(i) bzw. (8)(e) IMF-A 1945 lautet: 

 
=“= 

 
=“= 

 
Die Formel des §9 (b) des Entwurfes ist 
komplex: Sie sieht einerseits vor, dass dem 
Teilnehmer des GAB (Darlehensgeber) die 
dadurch entstehenden Zinsen, dass der 
Fonds aufgrund seines Darlehens auf ei-
nen Bestand seiner Währung über seiner 
Quote kommt, quasi rückerstattet werden, 
und andererseits, dass Zinsen, die der 
Fonds aus Krediten erhält, die er an Mit-
glieder des Fonds gewährt, an den Teilneh-
mer de facto abzuführen sind. 
Beides schmälert die Einnahmen des 
Fonds empfindlich und zwingt ihn, das 
Rad am Laufen zu halten, indem er fleißig 
loans in Anspruch nimmt, um diese an 
seine Mitglieder weiterzugeben, die damit 
im Hochfrequenzhandel, der in der Präam-
bel zum Entwurf so gelobt wurde, Verluste 
zu erleiden, die an Gewinnen wieder an die 
Teilnehmer des GAB fließen. 
Aber nicht nur das! Durch die dadurch 
künstlich vermehrten monetären Mittel 
auf dem globalen Finanzmarkt verliert das 
System der SDR an Schlagkraft und zwingt 
dessen Teilnehmer dazu, vermehrt statt-
dessen auf Kredite aus dem GAB zurück-
zugreifen, was sie in die Schuldenfalle 
lockt und ins Debitoren-Verderben stürzt. 
Der weitere Gipfel dieser Niedertracht be-
steht aber darin, dass der Fonds die Zin-
sen in Gold bezahlen und so scheibchen-
weise seiner eigenen Reserven entledigt 
werden soll! 
§1 (ix) des Entwurfes III definiert den dra-
wer, wie folgt: 

 
Auf diese Kategorie dieses Entwurfs soll 
sogleich im Detail, und zwar mit Rücksicht 

 
78 EBM/52/57, S. 4. 

auf die Stand-by Arrangements, eingegan-
gen werden: 
• Exkurs: Stand-by Arrangements (SBA) 
In seiner Sitzung78 am 1. Oktober 1952 
nahm der EB den darin geänderten Ent-
wurf79 einer Entscheidung über Stand-by 
Arrangements an. Sie lautet vollinhaltlich, 
wie folgt: 

 

 

79 SM/52/49, Sup.2. 
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Die mehr oder weniger einzigen substanzi-
ellen Determinierungen, die diese Ent-
scheidung betreffs des Gegenstands sol-
cher SBA vornimmt, sind oben orange mar-
kiert. Der vereinbarte Umstand, dass wäh-
rend der Dauer des SBA die Bonität des 
Mitglieds nicht mehr geprüft wird, ver-
schärft die Gefahr, dass weiter Ressour-
cen an dieses ausgeschüttet werden, ob-
wohl es, wie sogleich zu zeigen sein wird, 
am Devisen-Terminmarkt verloren und so 
seine Finanzlage verschlechtert hat. 

Beispielsweise das SBA mit Brasilien80 aus 
1958 lautet vollinhaltlich: 

 
Diese Bestimmung (des §7 des SBA), wel-
che die Transaktion einem entgeltlichen 
Kredit ähnlich macht, um nicht von einem 

 
80 EBS/58/25, Sup.3, S. 2. 

bezüglichen Umgehungsgeschäft spre-
chen zu müssen, zwingt das Mitglied, auf 
dem Markt für Währungs-Termingeschäfte 
aktiv zu werden, mithin, sich am Hochfre-
quenzhandel zu beteiligen, wo das Urteil, 
dass es verlieren wird, bereits im Vorhinein 
algorithmisch gesprochen ist. 
Dass diese Rechnung also selten aufge-
hen kann, bedingt, dass das Mitglied das 
SBA immer wieder verlängern und so zu ei-
nem Ketten-Vertrag machen muss, der es 
fest umschlungen an der Kandare hat. 
Damit, mit dieser Klausel des oben zitier-
ten §7 des SBA, welcher, soweit überblick-
bar, fortan und bis auf Weiteres Standard-
Inhalt der SBA mit anderen Mitgliedern 
war, ist der Kreis zu den oben erörterten 
Bedingungen der GAB geschlossen. 
(Ende des Exkurses) 
Zurück zum Entwurf III des GAB! 
Dessen §11 (a) lautet:81 

 
Mit der Identität des Datums der Fälligkeit 
des Rückkaufs durch den drawer mit dem 
Datum der Fälligkeit der Rückzahlung 
durch den Fonds an den participant wird 
jener Druck aufgebaut, der sowohl den 
Fonds als auch den drawer nötigt, mit dem 
Klamauk fortzusetzen. 
Der Teufelskreis wird noch runder, indem 
§11 (d) dafür sorgt, dass die Ratingagentu-
ren den drawer fortgesetzt schlecht ein-
stufen, was dessen Zinsenpflicht am Kapi-
talmarkt drastisch verschärft; er lautet: 

 
Festzuhalten ist schließlich, dass die IMF-
A 1945 eine Kreditvergabe durch den 

81 Erinnert sei daran, dass participant hier den Geldgeber 
des Fonds meint und drawer ein Mitglied seiner, das Kredit 
von ihm nimmt. 
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Fonds, noch auch, wie oben bereits erläu-
tert, ein replenishment über die Quoten 
hinaus gar nicht vorsahen. 
Zur Veranschaulichung der möglichen Ent-
wicklung des Zusammenspiels zwischen 
GAB und SBA am Beispiel Brasilien sei hier 
dargetan, dass sich die Beträge, die 1958 
für die maximale Inanspruchnahme des 
SBA relevant waren, wie oben zitiert, im 
mittleren zweistelligen Millionenbereich 
bewegten, während sie in einer fortgesetz-
ten Fassung82 desselben aus 1998 (!) be-
reits über 13 Mrd. SDR betrugen. 
Das System der GAB im Verein mit den SBA 
erweist sich insgesamt als artikel-widrig, 
weil es entgegen dem impliziten Zweck 
des Fonds, die nationalen Währungen der 
Entwicklungsländer zu stärken, zum Ge-
genteil führt, indem die daraus resultie-
rende hohe Verschuldung jener deren 
Haushalte derart schwächt, dass auch die 
Konvertibilität ihrer Währungen leidet. 
Dieses Urteil könnte womöglich dann an-
ders ausfallen, wenn die auf dem GAB ba-
sierenden Transaktionen zwischen dem 
Fond und den Teilnehmern nicht auf der 
Grundlage von Krediten beruhten, sondern 
auf Tausch, namentlich dergestalt, dass 
der Teilnehmer seine Währung gegen die 
vom Fonds gehaltene nationale Währung 
des drawers tauscht, wobei die einge-
tauschte Währung des Teilnehmers 
ebenso gegen Gold (oder konvertible Wäh-
rungen) zurückzukaufen sein müsste wie 
diejenige des drawers, was dazu führen 
könnte, dass die nationalen Währungen 
der drawer mit der Zeit konvertibel werden. 
Ohne solche Korrekturen, erweist sich das 
ganze System nur als eine tarnende Umge-
hung der direkten Kreditierung durch die 
Teilnehmer an die drawer eines Dollar-ge-
stützten Warenaustauschgeschäfts im 
Rahmen des Welthandels, das verhindern 
soll, dass die nationale Währung und mit 
ihr der drawer selbst gestärkt wird. 
Der Fonds wurde und wird somit, was be-
reits jetzt gesagt werden kann, zur krimi-
nellen Ausbeutung der Völker der soge-
nannten Dritten Welt bzw. zu deren 
Pseudo-Legitimation missbraucht. 

5.1.2 Weitere Entwürfe des GAB 
Im laufe des Monats Dezember 1961 er-
fuhr der oben erörterte Entwurf III des GAB 
einige Veränderungen, die in den 

 
82 EBM/98/122, S. 92. 
83 EBS/61/165, Rev. 1 und Rev.1, Sup.1 sowie Rev.2 und 
Rev.2, Sup.1. 
84 EBM/62/1, S. 16f. 
85 https://legal.un.org/ilc/guide/9_11.shtml.  

einschlägigen Papieren83 des Fonds fest-
gehalten sind. 

5.2 Der finale Text des GAB 
In ihrer Sitzung84 vom 5. Jänner 1962 ver-
abschiedeten die ED einen abermals mo-
difizierten, endgültigen Text des GAB.  
Die oben aus dem Entwurf III zitierten 
Bestimmungen sind von den dabei vorge-
nommenen Änderungen, wie im Folgen-
den angeführt, betroffen: 
Ein teils neugefasster §9 lautet: 

 

 
Diese Änderung brachte keine wesentli-
che Abweichung von dem dazu, zum Ent-
wurf III, oben Erörterten. 

6. Die Haftungsfrage 
6.1 Die ILC-Arbeiten zur Responsibility of in-

ternational organizations 
Auf der Seite der ILC (International Law Com-
mission)85, eines Suborgans der UNGA, ist die 
Historie dieser Arbeiten mit verlinkten Teilen 
derselben abrufbar. 

6.1.1 Die UNGA-Resolution 66/100 
Am 9. Dezember 2011 verabschiedete die 
UNGA ihre Resolution86 66/100, Responsi-
bility of international organizations, in de-
ren Annex sie einen Katalog von Artikeln 
über den bezeichneten Gegenstand (im 
Folgenden ARIO) annahm. 
Wie ich andernorts87 zu einem systema-
tisch verwandten Thema nachgewiesen 
habe, sind (spätestens) die, von der UNGA 
angenommenen, Ergebnisse der For-
schungs- und Kodifikationstätigkeit der 
ILC rechtsverbindlich! 

86 A/RES/66/100. 
87 LAMBAUER, Zur Rechtsverbindlichkeit der Artikel über 
Responsibility of States for internationally wrongful acts 
(2021), passim. 

https://archivescatalog.imf.org/Details/ArchiveExecutive/125134036
https://archivescatalog.imf.org/Details/archive/125030519
https://archivescatalog.imf.org/Details/archive/125030520
https://archivescatalog.imf.org/Details/archive/125030471
https://archivescatalog.imf.org/Details/archive/125030474
https://archivescatalog.imf.org/Details/archive/125030458
https://legal.un.org/ilc/guide/9_11.shtml
http://www.undocs.org/A/RES/66/100
https://arthurlambauer.blog/wp-content/uploads/2023/11/2021-zur-rechtsverbindlichkeit-der-artikel-ueber-responsibility-of-states-for-internationally-wrongful-acts.pdf
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Die vorgenannte Resolution 66/100 der 
UNGA lautet insgesamt (ohne ihren An-
nex), wie folgt: 

 
Aus dem Umstand, dass (auch hier) die 
UNGA zuerst (im PP2) Kenntnis davon 
nimmt, dass die ILC empfohlen habe, den 
Draft zur Kenntnis zu nehmen und ihn der 
deswegen angenommenen Resolution an-
zuhängen, um sodann (im OP3) tatsäch-
lich Kenntnis von den ARIO (ohne die Be-
zeichnung als Draft) zu nehmen, legt er-
neut den dringenden Schluss nahe, dass 
die UNGA die oben (FN 87) erwähnte 
Rechtsauffassung der Verbindlichkeit be-
reits solcher Drafts teilt. 
Beachte auch, dass die UNGA im zitierten 
OP3 von der Frage künftiger Annahme 
durch die Mitgliedstaaten spricht. 

6.1.2 Die einschlägigen Bestimmungen aus den 
ARIO 
Mögliche Haftungsgrundlagen für eine Ver-
antwortung des IMF nach den ARIO sind 
die folgenden: 
Artikel 1 ARIO lautet zunächst: 

 
Die ARIO regeln somit nicht nur die Verant-
wortung internationaler Organisationen 
für ihr Fehlverhalten, sondern auch von 
Staaten für ein solches Fehlverhalten im 
Zusammenhang mit dem Verhalten einer 
internationalen Organisation (IO). 
Artikel 2 ARIO definiert manche in ihnen 
gebrauchte Termini, wie folgt: 

 
Wesentlich sind ferner die Artikel 3 und 4 
ARIO, die den internationally wrongful act 
(IWA) in Beziehung zur Haftung der IO set-
zen, wie folgt: 

 
Betreffs des Verhaltens der Group of Ten 
im Zusammenhang mit GAB und SBA sind 
einschlägig die Artikel 4 und 5 ARIO; sie 
lauten: 

 
Beachte auch Artikel 26 ARIO: 

 
Und über den konkreten Inhalt der Verant-
wortlichkeit einer IO für einen IWA sagen 
die Artikel 30ff ARIO, was folgt: 
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6.2 Fazit 
6.2.1 Zum relevanten schädigenden Sachverhalt 

Wie in dieser Arbeit herausgestellt worden 
ist, widersprechen sowohl das GAB als 
auch die SBA zum wesentlichen Teil den 
IMF-A. 

Wer demgegenüber meint, diese Instru-
mente fänden gleichwohl noch Deckung in 
einem extensiv ausgelegten Umfeld der 
einschlägigen Artikel V und VII der IMF-A, 
sei darauf verwiesen, dass diesfalls diese 
Artikel gegen zwingendes Völkerrecht, ins-
besondere das Recht der Völker auf 
Selbstbestimmung, verstießen. 

6.2.2 Die einschlägigen Haftungen 
Somit haftet für den Schaden der Entwick-
lungsländer aus deren Sturz in die schul-
denfalle entweder sowohl der IMF als auch 
dessen mitverantwortliche Mitgliedsstaa-
ten, oder nach ARSIWA jene seiner Mitglie-
der, die die IMF-A in Bretton Woods sowie 
das GAB führend ausgearbeitet haben, 
mithin im Wesentlichen The Group of Ten. 
 

Arthur H. Lambauer 
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